
5 

Blue Cyan Red Magenta White 3/Color Black 

Kreisarchiv Stormarn E103 
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) -
Projektnummer 415708552 

~ 
tJ7 
~ 

t:o 
(D 
r./) 
~ 

~ 
~ 
0... 

1m _._ 
0 
uJ 

~ 
(D ~-
r./) 

~ 
"'"i n 
~ ~-
< 
cn 
~ 

0 
"'"i s 
~ 
"'"i 
=:s 



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 

..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C 

s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

KSK 470 Sparkassenpr ozeß 

KSK-Dienststellen auf Hamb • 
Gebiet 
Neueröffnungen 
Rechtliche Aspekte 

1954 - 1958 

Trennblatt zum Selbstausschneiden von Registertasten 

(ELBA) 
Nr. 06453 
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KREISSPARKASSE STORMARN 
MUNDELS[CHER · BAD OLDESLOE· AM MARKT · FERNRUF : 619,670,520 

. 1 Kreissvarkasse Stormarn. Bad Oldesloe 7 Banken : Hambur11ische Landesbank, Hambur11 

Landeszentralbank Hambur11 und Lübedc 
Landesbank und Girozentrale Schlesw.-Holst . 

Kiel u. Lübedc Post sch e dt: Hambur11 9552 

• • 

• • 

L 

An die 

Behörde f ür Yirtschaft und Verkehr 

der Freien und Hanse stadt Hamburg 

Abtei l ung Bankenaufsi cht 

Hamb u rg 
_J 

durch di e Landesregi erung Schleswi g- Tiolste i n i n K i e 1 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ta11 

- . /Rr . 15 , 4 , 1954 

Die KreissDarkasse Stormarn betreibt in Hamburg fo l gende Geschäfts­

stellen : 

Wandsbek seit 1913 
Rahlstedt II 1913 
',Velling sbüttel II 1930 
Sasel II 1g27 
Pop:penbüttel II 1934 

Durch ein· erstinstanzliches Urte i l des Landgeri chts Hamburg vom 

2 . 3 . 1954 i st di e Kr eissparkasse Stormarn zur brfüll ung eines am 

30 . 12 . 1944 geschlossenen Vertrages verurte~lt worden , wonach vorge­
nannte Geschäftsstellen auf die Hamburger .3parkassen zu übertragen 

sind . Auseenommen i st im Urteil di e Ubertragunß von Grundstücken . 
Die ·rrei ss:parkasse Stormarn l ehnt di e Durchführung des Vertrages 

vom 30 . 12 .1 944 aus verschi edenen Grlindcm ab und wird gee;en das 

ergangene Urteil Berufung e i n l egen • 

Ohne die pro!:rnssuale •'ntscheidung der Berufungsinstanzen abzuwarten , 

beantragt die Kreissparkasse Stormarn bei der Bankenaufsichtsbehörde 

schon jet zt, i hr di e Genehmi gung zur Zul assung bzw . 'ortführung 
obengenannter Filialen zu erteil en . 

Die 

Hau vt z we ig stellen : Hamburg-Rahlstedt, Reinbek, Hamburg-Sasel, Zarpen. Rethwisch, Hambur11-Well!ngsbüllel, Ahr„nsburg, l-larksheide, 
Reinfeld, Trittau, Bargteheide. Hambur11-Wandsbek 

1 Form. 5 1 '""' Oodt . 1,oM,.._,.. 1o4 .,,..., 13000 Z. s• 
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1 
KREISSPARKASSE STORMARN Schreiben vom 1 5 . t_ .J 954 Blatt 2. 

an d i c .... B.ehörd e für /irts.chaft und .. Ve.rl:.ehr .... d.er .... Frei.en una_ Hanses.tad t 
H~mburg - ~bteilune Bankenaufsicht - ~am b ur f . 

Die Ge richäftsstellen .'Tand sbek:, Tiahlsted t unM .'e lli:!'l__:sbüttcl r'cr, en 

in e i (Tenen Gru-r-=i ,::tücken der T(reissparkasse Storn.::..rn "botrieben
1 

,;?'i e 

'"'tellen Sasel und Por,:,eribüttel · in somieteten R:;umen . JiP GT' 1 nd­

otiicke b?:111 • Jiurie rincl f'ür die '-'.:wecke der Kreic8parl orsc c-,,,1)n.ut 

oder hercerichtet . in ..:3ect·ü~fnis -r';ir Cie Jesch~ftsotP.llon ist durcl1 

die steic;ende Inans-:)ruchnahme und. curch d ~" An'::achsen der ,irl8gen 

seit der •ihrun~sreform err,iesen. Vir unterstellen auch , d'l □ S der 

wei. taus rrößte „eil cler Jpar7'.:'1B:::-enkunden cie"ll c1.l ten an.:;ec~t1..nnitcn 

Institut die ~reue bew2hren wird . Die alte~n~efihrten Geschiftsstel­

len der Kreissnarkaase Stor~arn stellen weder einen Fremdkörper in . 
Bereich der Iansentadt ··1~ur~ d2r , noch sin" sie als Konkurrenz 

der I13;r-i."bu:rger ':par:-::8.c:,;en anzusehen . Ihr Gesamtelnlca.genvolurnen von 

ca . ·1 14 , 3 _.iillionen betrü r0 t nicht einmal 3 ;, des ünlagenvolumens 

der 'laribur::;er Jnark'12sen ; jedoch 30 ~~ des ... inlacenvolumcns der 
0 

Kreisspnrk::-i.:::ise Storr12rn . :)ie hirtorischen unc:1 tradi tionellcn Bin-

dun::;en der Kr8issparl-asse JtorT::rn zu den ehe,.. '11s stormarnschen 

Gebieten iro Hambur0er Raum sind aber so st2rk , dnos eine völlige 

Zurtickzi &hun~ der Kreissparkasse Stormar~ aus den früher stormarner 

Gemeinden schon mi t ~ück~icht auf die~~ en~cn Kontakt mit der 

Kreissparkgsse Stormarn stehenden Sparer nicht verantwort et werden 

kann und eine rückschrj_ttliche ,ntwicklun~ in diesen Bezi rken aus­

lösen würde . Das ~e beneinanderbestehen stormnrner Suarkassenfilialen 

neben de"'1 Farnbur,:ser ~narl;:assen hat bisher n i cht zu Unzuträgli chk:ei­

t en geführt und wird auch in Zukunft nicht d"zu führen , den~ im 

t-Iambur5er Ra'.1m besteht auch die Kreissparkasse Harburg ebenfalls 

noch mit mehreren 0tellen • 

Die Genehmigung zur Fortftihrunf bzw . Zulassung unserer Geschäfts­

stell en bitten wir mit Yirkun" v om 1 . 4 . 1954 auszusprechen , da uns 

unter diesem l'R.~ d"'s erstinstanzli che Urteil zugestellt worden ist . 

DER VO11STANTI 
der 

KR1n3SP.\.RKASSE s·rOfilTARN 

Dirc"ktor 
[ form. 5 b I frledPlct\ '-l~dl. B.ict-dr1u;h,,i, lad Oldt1lot DR2114 2500 3, 53 

Vorsitzender 
(Landrat ) 
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( 

Der L e i t e r der 

Herrn 

Landrat S i e g e l 

Bad Oldesloe 

1 

- . /Rr. 1 5.4 . 1954 

Sehr geehrter Herr Land .rat 

• 
In der Prozeßangelegenheit "Hamburger Sparkassen:prozeß" habe ich 
den Entwurf ~ines Schreibens, wie in Kiel am 12 . d. Mts . besprochen1 
gefertigt und lege Ihnen eine Abschrift bei . Mir sind dann aber 
nach-träglich doch noch einige Bedenken gekommen . Ich habe, wie Sie 
aua der beiliegenden Abschrift des Schreibens an den Sparkassen -
und Giroverband ersehen, hier nochmals um eine 0t ellungnahme ge­
beten1 bevor wir den o fiziellen Antrag stellen • 

Sparkassendirektor 
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Der Leiter der 

An den 

Q.l)arkassen - und o;roverband 
für Schleswig- Bol stei n 

K i e l 

-. /Rr. 15 . 4 . 1954 

Betr. : Hamburger Sparkassenprozeßc 

Auf Grund der a.m 12.d. ts . beim Innenministerium in Kiel gehabten 
Besprechung bezüglich d s Hamburger ~arlcassenprozessee übersc!!Qe 
ich Ihnen in der Anlag.e in doppelter Ausferti ng den .i.::ntwurf eines 
Sch1·eib0ns an die Hambur er Bankenaufsicht, wie es von Herrn Ober­
regierungsrat Kujath vorgeschlagen worden ist . 

I 

Bevor wir den Antrag offiziell einreichen , bitte ich Sie nochmals 
um Ihre eingehende Stellungnahme , auch im Einvernehmen mit der 
Landesregierung und der Bankenaufsicht . Die ganze Angelegenheit 
könnte dadurch m. L. eine weitgehende juristische Bedeutung erlangen 
und u . U. später einmal Schadensersatzansprüche der Hamburger Spar­
kassen auslösen. Es müßte auch wohl dej Gedanke geprüft werden , 
ob im günstigsten Falle - nämlich der letztinstanzli chen Verurtei­
lung zur Überführung der· .tilialen- die Daten des Vertrages zur An_ 
wendung kommen müßten , d . h ., dass nur die Konten bzw. Bestände zu 
übertragen sind , welche an den feotgelegten Stichtagen vorhanden 
waren. Man könnte unterstellen , dass alle nach diesen Stichtagen 
gctätictcn Geschäfte und hereingekommenen =inlagen von der Ober füh­
rung nicht erfaßt werden können und alle nach den Stichtagen getätig­
ten Geschäfte als Geschäfte der Kreissparkasse Stormarn anzusehen 
sind , denn die uchl ießung der Filialen ist nirgends zum Ausdruck ge­
kommen und man könnte unterstellen, das s, falls in Erfüllung des Ver­
trages die Überführung der Filialen an die Hamburger Spar kassen bis 
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2 

den Sparkaosen - und Giro·verba.nd für Sohles ig-Holstein , Kiel 

zum Zusa enbruch im Jahre 1945 bercito erfolgt wäre, dant1 die Krei -
sparka,se Stormarn nach Aufhören des politischen Drucke diese St 1-
len unbedingt hätte ~ieder aufleben lassen. 

Für Ihre gefl. tellungna.hme "äre ioh Ihnen sehr verbunden. 

I ochachtungevoll 

Spark asendirektor 

Anlage 
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-· 
m 

DER INNENMINISTER 
DES LANDES SCHLESWIG,HOLSTEIN 

G<scbäftncich,n: 
- I 31 Sp. 802 -

(Im Antwortschr<ib<o anzugtbtn) 

An r ·-;.~~, ·' r;~G.~ 

-~ 

14 . April 1954 
(24 b) K rEL, den 

Landesbau1, D61tcrnbrookc1 We11 70•90 
Telefon 408 91 
P~rnschrtiber 029823 
Be1uc:bszei tto: 
nur montags, dienstags, donnerstags 

1 und fTCit•~• von 09oo. 13oo Uhr 

die Kreissparkasse Stormarn St n ,· rr a r n 
1 2 0 APR. 19!:4 l 

Bad Cldes'oe j in Bad Oldesloe 

Betr.i cb roi t Hamburger Spark. in 

°t 

:n der An·,age Uber..sande io"l c' i .e Abua 1:ri:f' t oineo Akt~nvermorko 
iibor eine Beaprcc.:bung am 12o4• da.Ja.- mit der Bitte um Kenntnis­
nahme. 

sitEc 
Im AuftraJ•u,(~" , 
ez.· Kujnt 

·: I('~ 

("I ·, -.._,z Ll l 
I C-1\ 
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1 An die 
D i rektion 
der Kreissparkass 

(24b) Bad O 1 
-.-.-.-.-.-.-.- -. 

L 

Ihr Zeid1en Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Tag 

-. /Rr . 15 . 4 . 1954 Scha/Lg . 27 . April 1954 

Be tr. : Hamburger Sparkassenprozeß . 

Den uns übersandten Entwurf Ihres Schreibens an die Bankaufsichts ­
behörde in Hamburg haben wir durchgesehen. Gleichzeitig haben wir 
uns noch einmal eingehend mit der Frage befaßt , ob ein solcher An­
trag nach Lage der Dinge überhaupt angebracht und zweckm:'ßig ist . 

Durch das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 2 . 3. 1954 ist fest ­
gestellt worden , daß die Sparkasse verpflichtet ist , die im Urteil 
näher bezeichneten Niederlassungen auf Grund des Vertrages vom 

/ 

30 . 12 . 1944 auf die Neue Sparkasse von 1864 zu übertragen . Über 
• die Schließung der Zweigstellen ist darin nichts enthalten. Auch 

würde eine solche Entscbej auog iiber a,; e---z;at;~digkei t des~!:~s 
• / hinausgehen. Der r,iderruf der Zulassung für den Betrieb der Zweig-

stellen i st eindeutig Sache der Bankaufsichtsbehörde . Ihrer Spar-
kasse sind bisher ke ine_An,.oxclo.u.n.g.e.n_o,: ru1,bur_ger Bankaufs ichts-. _.. -
be_!lörde- zugegangen , den Betrieb der Zweigstellen einzustellen • 

/
:::hw:::r:~; ::~~:::::~:=~::tb::~:~1~i~::s::~ :::ds~:s-
halb der Meinung , daß für die Sparkasse überhaupt zunächst keine 

;uli/Ji<;. Veranlassung besteht , in dieser Frage yorzuRrellen . Vir meinen, 
~ daß gerade durch den von Ihnen vorgesehenen Antrag das Gegenteil 

J des Erstrebten erreicht wird . Vermutlich wird die Bankaufsichtsbe-
{ hörde sich auf Grund Ihrer Ausführungen näher mit dem Fragenkom­

plex befassen und ihrerseits Schritte in die ~'/ege leiten, um die 
Fortführung des Sparkassenbetriebes in Hamburg zu beschränken. 
U. E . ist es das gegebene , zunächst „9-en us~ang _des Prozes~s ab­
zuwarten und dann , wenn die Sparkasse, was wir nicht _glauben, in - ./ . 
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letzter Instanz unterliegen sollte , zu prüfen, welche .t..öglichkei ten 
bestehen , für die Kreissparkasse noch irgendwie zu ~etten,. ,as zu 
retten ist . lhre ndeutungen in dem obigen Schreiben gehen bereits 
einen nhal t dafür, daß fLi.r einen solchen ]'all durchaus noch strittig 
sein dnr.te , welche Iünlagen und Verbindlichkeiten auf' die Neue ::,par­
kasse zu überführen waren. zwangsläufig würde sich damit , wenn dieser 

nkt nicht in dem Verfahren geklärt wird , die Frage ergeben, in wel­
cher Höhe die eue Sparkasse eine Entschädigung zu zahlen hätte . Dies 

sind Probleme , die erst s,eäter ~ uc.b.e 1er en und deren Erörterung 
nach unserer nsicht im ugenblick noch nicht zweckmäßig ist . Immer­
hin spricht auch diese berl egung dafür, die Frage der Erlaubniser­
teilung für die Niederlassung en in Hamburg jetzt nicht zu erörtern , 

• / da nach der gegebenen Sachla e das Vorliegen er rlaubni~ 
Betrieb der Stellen nicht ' zweifelhaft sein kann. Wi:_lvy~ sen hier-

• zu auf die entsprechenden Vorschriften des KWG . , ._ ~J 

• • 

Der it dem Antrag er trebte Zweck, die Hamburger Bankaufsich tsbe­
hörde zu einer bindenden i~ußerung dahingehend zu veranlassen, daß 
gegen den Betrieb der Niederlassungen keine Bedenken erhoben werden, 
dürfte u.E . nicht erreicht werden . V, ir befürchten, daß die Bankauf­
sichtsbehörde bei Eingang Ihres Antrages mit den Hamburger Sparkassen 

ühlung aufnimmt und alsdann gerade solch chritt einleiten :1ird, 

die der Lntwicklung der cache, vom Standpunkt der Kreissparkasse 

Stormarn aus gesehen , abträglich sind. 

ach reiflicher bw~gung aller Fragen möchten ~ir Ihnen deshalb drin­
gend vorschlagen, von dem beabsichtigten Antra Abstand zu nehmen, 
das um so mehr , als auch die Bemühungen des Herrn .inisterpräsidenten , 

wie aus dem Verllierk von Herrn Oberregierungsrat Ku ja t h vom 
14 . 4 . 1954 hervorgeht , bisher ergebnislos gebl i eben sind • 

Da sich Herr berregierungsrat Kujath z . z. in Urlaub befindet , haben 
wir die vorstehende Stellungnahme leider nicht mit der ufsichtsbe­

hörde abstimmen können . 

Im übrigen nehmen v,ir auf die Besprechung mit Ihrem sehr geehrten 

Herrn Direktor S a n d e r Bezug . 

Hochachtun·svoll 
S ..... .--. rband 
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Der Le iter der 

Herrn 

Oberregierungsrat Ku ja t h 
Landesregierung Schleswig - Holstein 
- Ministerium des Innern -

K i e l 

-./Rr. 

Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat 

20 .11. 54 

In der Prozeßangelegenheit Hamburger Sparkassen habe ich heute 
mit unserem Vertreter , Herrn Dr. Kröger telefonisch Rticksprache 
genommen. Herr Dr. Kröger wird dem Gericht mitteilen, dass Sie 
als Vertreter der Aufsichtsbehörde für die Erteilung von Genehmi­
gungen zum Abschluß von Verträgen zuständig sind. Sie werden 
vermutlich dann eine Ladung zu dem Termin am 30.11.54 vorm. 10 Uhr 
erhalten . Herr Landrat Siegel ist ebenfalls persönlich zu dem 
Termin geladen. Herr Dr. Kröger glaubt aber auch falls eine 
offizielle Ladung nicht ergehen sollte, dass das Gericht annimmt, 
dass Sie mit uns an dem Termin teilnehmen. 

Unser Prozeßvertreter regt an, ob nicht die Möglichkeit bestehe, 
schon vor dem Termin am 30.11. dem Gericht eine ~itteilung darüber 
zugehen zu laosen, dass Verhandlungen bei der hamburgischen 
Bankenaufsicht auf Genehmigung zur Beibehaltung unserer dortigen 
Dienststellen eingeleitet seien. Es könnte nach Ansicht unseres 
Rechtsanwaltes sonst die Möglich eit bestehen, dass das Gericht 
am 30.11. einen Beschluß verkünden wird. Ich bitte zu erwägen, ob 
nicht unsere Prozeßgegner durch Einschaltung von Herrn Senatsdirek­
tor Dr. Riehle dazu bewegt werden können, einer Vertagung des 
Termins zuzustimmen, bis ~ber den von uns ainzureichenden Antrag 
von der Bankenaufsichtsbehörde Hamburg entschieden ist. Dieser 
Antrag auf Genehmieung für unsere hi.m~v1·ger Zweigstellen wird von 
uns vorbereitet und Ihnen demnächst zugehen. Für Binreichung dieses 
Antrages an Hamburg ist die Zeitspanne bis zum 30.11. natürlich 
zu kurz. 

Ich werde mir erlauben, Sie nach meiner Rückkehr am Sonnabend, 
d . 27.11. nochmals anzurufen. 

Durchschrift 
Herrn 
Landrat S iegel 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr e;Jener 
mit der Bitter Kenntnisnahme . parkassendirektor 
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2. Dezember 1954 2 

die Freie und Hansestadt Hamburg - Bankenaufsicht - Hamburg. 

die von uns nunmehr in Groß-Hamburg unterhaltenen Zweigstellen haben 
k6nnen. 

Bei Erlaß dea Groß_Hamburg-Gesetzes befanden sich folgende Zweig­
stellen auf nunmehr hamburgieohen Gebiet: 

I. 

1 . ) Hauptzweigstelle Billetedt - eröffnet: 1913 

II. 

l . )Hauptzweigstelle Bramfeld-Hellbrook eröffnet: 1.11.1925 
2 . )Nebenz~eigatelle Bramf'eld II • l. 2.1928 • 
3 . )Nebenzweigstelle Duvenstedt " : 1. 8.1929 
4 . )Hebenzweigstelle Hummelabüttel II : 1. 8.1930 

III. 

1 . ) Hauptzweigstelle Rahlstedt - eröffnet: 1.12.1913 

2 . ) Nebenzweigstelle Poppenbüttel " 1 1918 

3.) Hauptzweigstelle Sasel II 1 15.9.1927 
4.) Hauptzweigstelle Wellingsbüttel " l 1.7.1930 

Mit Erlaß des Groß-Hamburg-Gesetzes im Jahre 1937 verstärkte sich der 
Druck der Hamburger Sparkassen, die ihnen lästig gewordene Konkurrenz 
unserer Sparkasse auszuschalten. Sie beriefen sich hierzu auf die 
Verordnung des Reichspräsidenten vom 5.8. 1931 - Rationalisierungs­
maßnahmen - bezw. verlangten unter Berufung auf das Groß-Hamburg-Ge­
setz die Abgabe unserer Groß-Hamburger Geschäfte. 

Diese Bemühungen blieben auoh nach Kriegsbeginn zunächst erfolglos, 
da eine derartige Überführung von den höchsten zuständigen Regierungs 
stellen (Reichswirtschaftsministerium und Reichsinnenministerium) 
als nicht kriegsentacheidend angesehen bezw. festgestellt wurde, daß 
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KREISS~ARKASSE STORMARN 
, 

MUNDELSICHER · BA:D OLDESLOE · AM MARKT . FERNRUF-SAMMEL-NR. 2021 

r Kreis,parkasse Stormarn, Bad Oldesloe 7 

An die 

Freie und ansestadt Hamburg 
- Behörde für Wirtschalt und Verkehr -

- Abt. Bankenauf sicht 

Hamburg 36 
L Gr. Bleichen 23/27 

_J 

Banken: Hambur&:ische Landesbank. Hamburi 
Landeszentralbank Hambure und Lübedc 
LandHbank und Girozentrale Schlesw.-Holst. 
Kiel u. Lübedc Postschedc: Hamburg 9552 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ta&: 2. Dezember 

Betr.s Unsere Hamburger Zweigstellen - Erlaubnis im Rahmen dea 
Reichsgesetzes über das Kreditwesen vom 5.1 2. 1943 -

------~--------~---------~~~-~-----~---------------------------
tm Zusammenhang mit dem derzeit schwebenden Prozess der beiden Hambur­
ger Sparoassen gegen unsere Sparkasse über eine Abgabe unserer Hambur­
ger Zweigstellen ist von unserer Sparkasse die Frage der Fortführung 
unseres Geschäfte in Hamburg geprüft worden. Wir sind zu dem Ergebnis -gekommen, dass eine erneute Beantragung der Erlaubnis zur Fortführung 
unseres Geschäfts in Hamburg nicht erforderlich ist. In den nachste-
hen en ~ s---~n~en er auben wir uns, Ihnen unsere Ansicht hierüber 

vorzutra en. 
i r untezhalten z Zt . auf Ham urg x~ Gebiet .folgende Niederlassungen, 

1 • ) Hauptz~eigatelle Wandsbek eröffnet 1913 

2 ") Raurtz\ eigstelle P.a.hlatedt " 1913 

3.) Nebenzweigstelle Poppenbüttel n 1918 

4.) Hauptzweigstelle Sasel " 1927 

5.) Hauptzweigstelle Wellingsbüttel " 1930 

Die beiden Hamburger Sparoassen fordern aufgrund des angeführten 
Vertra es, dessen Reohtsgültigkeit von unseren Sparkasse nach wie 
vor bestri t ten wird, die Obergabe unserer noch auf Hamburger Gebiet 

vorhandenen 5 Zweigstellen, 

In I. Instanz sind wir vor dem Hamburgisc en Landgericht unterlegen. 
Der Brozess befindet sich z.zt. in II . Instanz vor dem Han eatisohen 
Oberlandesgericht . Es ist aller Voraussicht nach damit zu rechnen, 
dass dieser Prozess bis zur II!. Instanz geführt wird. 

Hauptzwei2stellen: Hambure-Rahlstedt. Reinbek. Hambur2-Sasel. Zarpeo, Rethwlsch, Hambur2-Welllngsbüttel Ahrensbur2 H rlr. h ld -
ReioFeld. Trittau. Bar2teheide. Hambure-Wandsbek • • a 

I 
e e, 

2 -

[Form. S ! •nedrl,>Kl,"1. .. , .......... 01 .. ,,,. 10000 7. 54 
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Der Leiter der 

An das 

Rechtsamt des Kreises Stormarn 

Bad Oldesloe 

- . /Rr . 9. 12 .54 

Betr . : Hamburger Sparkaaaenprozeß • . 

Nach einer Bespreohung mit deu Vertretern des I nnenministeriums 
und des Wirtschaftsministeriums in Kiel ist eine Eingabe bezüglich 
unserer Hamburger Sparkassen an die Freie und ·Hansestadt Hamburg­
Behörde f ür \''irtschaft und Verkehr - Abt . ::3ankenaufsicht - gesandt 
worden. Die Abschrift dieser Eingabe wird zu Ihrer Orientierung 
bei gefügt . 

Sparkaseendirektor 

Anlage 
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Der Leiter der 

An den 

Sparkassen - und Giroverband 
für Schleswig - Holstein 

K i e l 

-. / Rr. 9.12.54 

Betr . : Hamburger Sparkassenprozeß. 

Nach einer Besprechung, an welcher teilgenommen haben: 

Herr Oberregierungsrat Kujath, Innenministerium, 
Herr Oberregierungsrat Weber, irtschaftaministerium - Banken­

aufsic 
Herr Landrat Siegel 

u. der unterzeichnete Sparkassenleiter, 

ist wegen Belaseung unserer Hamburger Zweigstellen im Hamburger 
Raum eine Eingabe an die Behörde für Wirtschaft und Verkehr -
Abt. Bankenauf sicht - verfaßt worden, die wir Ihnen in Abschrift 
übersenden. Die Eingabe ist nach Hamburg abgesandt worden. 

Hochachtungsvoll 

Sparkassendirektor 

Anlage 
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Der L e 1 t er der 

Herrn 

Oberregierungsrat W eber 

Wirtschaftsministerium - Bankenaufsicht -

K i e 1 \ 

-. /Rr. 9. 12 . 54 

Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat Weber 

Absprachegemäß übersende ich Ihnen die Abschrift der von uns 
an die Bankenaufsicht Hamburg gerichteten Eingabe bezüglich 
unserer Hamburger Dienststellen. Ich darf Sie bit ten, mir Nachricht 
zu geben , sobald Sie'in der Angelegenheit etwas erfahren, weil 
der Termin bei dem Oberlandesg·ericht Hamburg auf den 18 . J anuar 
angesetzt ist . 

Hochachtungsvoll 

Sparkassendirektor 

Anlage 
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V e r m e r k 

Betr . : hambureer Jparkassonprozeß . 

Bezüglicn der ,ingabe ___ n die Bankenaufsicht n.., 1burg wuLen unserer 
Hambur~er Zwei5stellen hat am "rreita~, den ; . 1ez . 54 in Kiel 
eine Besprecllunt; stfttge:funden , an welcher 1;,il6 enommen h;;..ben: 

rterr Oberregierungsrat 

err Oberregierun._:srat 

~err Landrat Siegel, 

Kuj'.lth, Lc111deore.;ierung - ir'.iste­
:rium des Innern, 

Weber, ,ii-rtschaftsmin::..st riw. -
u..-"12cen'-1.U.1.'sicht , 

u . der unterzeichnete oparta se~leiter . 

.n.u1:· Anrecun,.,. der br..idon ec.,ierun0 svertreter '.'lUrdc unsere ; r..,_ .be 
an die Bankenauf icht Hamburg in der nW1me.ar vorlie ßnde 1 
... s.. s ng aus ei:ertigt :.mcl an: gleicher. J.. gt:.. Curcl: d3.s ::i.nemTJ.ir~L- te­
ritUil nß.ch „lamburg abgesandt . .... err Oberrcp-ierun, sr ~.., Kuj th bat 
für das Innenministerium einen Durchschlau der ,i abe be alt 

j Oldu~loe,uen 9 . 12 . 54 
- . / .. "/.r . 
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SPARKASSEN-UND GIROVERBAND FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS 

7 
An die 
Direktion 
der Kreissparkasse Stormarn 
z . Hd . von Herrn Direktor Sander 

(24b) Bad O 1 d e s 1 o e 

KIEL , SCHEVENBROCKE 2°6 
POSTFACH 62 
RUF40981 

Ihr Zeichen 

-./Rr. 
Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 

Scha/Lg. 
Tag 

22.Dezember i954 

Betr . : Hamburger parkassenprozeß -Lz.110-

Sehr geehrter Herr Sa n d e r ! 

Wir danken Ihnen verbindlichst für Ihr Schreiben vom 9. 12. i954, 
mit dem Sie uns Abschrift des von Ihnen an die Bankaufsichtsbehörde 
in Hamburg gerichteten Schreibens vom 2. 1 2. l954 übermitt..elt haben. 
Die Auswirkungen der von Ihnen eingeleiteten Ma ßnahmen werden abzu­
warten sein. Wir möchten hoff en, daß die Dinge den erwarteten Ver­
lauf nehmen und sich nicht die in unserem Schreiben vom 27.4 .1954 
zum Ausdruck gebrachten Befiia::c:b tun 

Für Uhermittlung einer Abschrift der Antwort der Hamburger Ban.kau -
sichtsbehörde wären wir zu gegebener Zeit sehr dankbar. 

Mit besten Grüßen 

d Giroverband 
ig-Holatein 
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SPARKASSE - 8T Jahrgang Heft 24 VT 15. Dezember 1954 

Bedürfnisprüfun~ kreditwirtschaftlicher 
Ins itutionen 

Wenn •••• die Bankaufsichtsbehörden, wie dies bisher noch 
geschieht, die Bedürfnisfrage beider Errichtung von Zweig­
stellen usw. öffentlich-rechtlicher Sparkassen, Privatbanken, 
Volksbanken und Raiffeisenkassen oft recht eingehend prüfen 
und - wie im Falle Mainz - zur Ablehnung eines .Antrags kommen, 
dann wird es, wenrldie Bedürfnisprüfung aus einem allgemein­
wirtschaftlichen Leitgedanken heraus in der Zukunft überhaupt 
beibehalten werden soll, auch ataa:spolitisch und unter dem 
Gesichtspunkt der Gesetzgebung dringend erforderlich, nunmehr 
auch die Post spar k a s s e solchen Bestimmungen zu 
unterwerfen. 
Die Übertragung kreditwirtschaftlicher Funktionen durch die 
Einbeziehung jedes Postamts, ja jedes Landbrief -
träger s , in die Aufgabenerfüllung der Postsparkasse 
wird, wie man vielf·ach von anderen Kreditinstituten hören kann, 
mit einer Bedürfnisprüfung im übrigen Bank- und Sparkassenap­
parat für schlechterdings nicht vereinbar angesehen. Die Post­
sparkasse soll sich nicht mehr, wie bish9r, der Unterwerfung 
unter kreditwirtschaftliche Gesetze des eigenen Staates mit der 
Begründung entziehen können, daß sie ja von einem Bundesmini­
sterium, also einem II H o h e i t s t r ä g e r !! , betrieben 
werde und daher nicht 1mter das KWG falle. 

(Dr. Unverzagt in" Industrie­
kurier" vom 12.10.1954, Nr. 154). 
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20. Heft S. 17 - 1954 

sein, wenn Regierungen, Wirtscha d 
Banken der traditionellen Exportländer 
ihren Handelspartnern immer wieder die 
Grenzen einer längerfristigen Kreditge-

w „ 
zehnten be'währten 
währungspolitischen Prinzipien 
meine Geltung veracba.Uen. 

_ Bedürfnisprüfung im Kreditgewerbe 

t::s~~~ 
Beruf, einerlei aut Welcbem llelnor der 
acha!t, zu1tünft11 Didlt mehr anel1Eannt ...,_ 
den kann. 1:11 1llt damlt aber anden,netta llldll 
aua1eaproc:hen, daD &erade au1 dem O.biet ._ 
Kredltpwerbea eine a:hranltenU.. 2Ula■.una 
von Kredltlnatltuten, die almWdle anderen 1a 
I t KWG autaet(lhrten ~ .-fUUen, 
dJe Fol&"e Min Wird. So hat du Bundeaver-__ z~~~!:!~~~~es OVG J!!Winlt9d-Pfah vom 4. 6. 195f 

Erstmalig hat steh ein Oberverwaltune-sge- Ausübung dea gewllhlten Berulea f .. ~legt.en 
rlct>t mit der ftlr das Kreclltgewcrbe grund- Bedlngun,ren enlsprtcht. Art. 12 actlließt p­
allUllchen Frage, ob eine Bed0rtnlspr0tung settliche Vorsdu11ten über die Berufazul.aa.­
welterhtn zulässJ.11 Ist, beschJlftlgt. Ein Teil- sung n icht aua, er llßt ale vielmehr unter dem 
uhJungsllnanzterungs.tnsUtut beabs.tehtl!11e in Gesichtspunkt der Regelung der Berufaau. 
Rhei.nland-P!aJz eine .Filiale zu errichten. Der übung zu. Du Grundrecht der freien Beruta­
Antrag wurde von der zustä.ndlgen Bankau!- wahl verbürgt daher kein Recht auf sdlnn­
slt'tl tsb<.>hllrde abgelehnt. Hiergegen richtete kenlose Freiheit bei der Aufnahme eJnea Be­
sieh die Klage der Teilzahlungsbank besonders rules, und Zulauungabeschrlnkungen, die im 
unter Hlnwe1S darauf. daß das Bundesver- allgemeinen Intereue cebOten atnd, 1tehen 
walturursgerlcht In selner Entscneldung vom nicht entgegen. Da& Redlt der freien Beruu-
15. 12. 1953 zum Gaststlittcmred\t dJe BedUrfnls- wahl In Art. 12 GG ist aUdi nicht als Au.dluß 
prOtung !Or verrassungswldrtg erkUrt habe. des allgemetnea PeraönlichkeJt&rechtea aru:u-

Das Grundgesetz tUr dJe Bundesrepublik. sehen. Es stellt vielmehr ein Spe:uaJeeaetz ci&r, 
Deutschland bestimmt Jn seinem ersten Ab- welches daa Recht der Beru.tatreihelt ohne 
Sdu\ tt über dJe Grundrechte, daß jedennann Bindung an Art. l regelt. l!:lne BedürtnJsprü­
„da.s ~t aw dJe treJe Enttaltung seiner tung Im Einzelfall kann daher n icht aua dem 
Persllnllchkcit hat. soweit er nJCht dle Rechte allgemeinen PeraönlichkeUarecht de11 anderen 
anderer verletzt und nieht gegen dle verta.s- hergeleitet Werden. Die J[e&etzliche EJnschrlnk­
sungsmllßlge Ordnung Oder das Sittengesetz barkelt de1 Rechtes der Beru.tatreihett ftndet 
verstllßr (Art. 2). Darüber hinaus gewährlel- aber In Art. 18 Aba. l de■ Grundgeaetzes Ihre 
stet Art. 12 :ue Freiheit der Berufswahl (.,Alle unverrUckban, und ence Grenze. Danach darf 
Deutschen haben das Recht. Beru!, Arbeits- ein Grundrecht durch die Geaetzgebung In 
platz und Au.sblldungastätte frei zu wählen. keinem Fall In seinem Weaenarehalt ange­
Dle Beru!sausObung kann dureh Gesetz ge- tastet werden. Daa Grundrecht der freien Be­
regelt werden"). Dieses Recht dar! als ein rutswahl wOrde aber In aelnem Wesensgehalt 
Grundreeht unserer neuen slaatllehen Vertas- angetastet durch eine Bestlmm\Ulg, dJe dazu 
sung In seinem Wesensgehalt nicht angetastet tühren kann, daß der Zucan« zu <Ueaem Be­
werden (Art. 19). ruf überhaupt versperrt tat. Daa at dann der 

waltunpgencht zwar audl die Bed<1rfn1ap(11. 
fung Im Kraftdroac:hkenjlewerbe für 'IUIS1lllNfa 
erkllrt, aber die In I t Abs. 1 des ~-­
belönlerun1r1111e1tetzea vorceadlrtebene Prllfunl, 
ob du Unternehmen den Inte- da 
ötten,tlld!.en verkebra zuW!clerllutt. tür swa.­
ld.l erklärt. 

AUf dem Gebiet dee Kred.l~e-rt,ee darf die 
Erlaubnis (Zulassung) nur venast werden_ 
wenn •l.e unter Berückalch~ der Ortlk:ben 
und aeamtwlrtam.Ut!Jmen BedClrfnlae nJctat 
cerem.tte~ eracbetnt. Die Hen-orhebun,r d• 
geumtwirt8chanumen Bed~ erctbt 
schon, daß es a:lch hier nicht um eine reine 
BedUrlnl1Pf'(ltunJt 1m Sinne der vom Bundes­
verwaJtunnger!cht ab«elehnten Art h&lldelt. 
Der Sinn dea 1 6 Abe.. lb KWG lle«t 'ltelmehr 
darin, einem Wettbewerb vorzubeua-en oder 
!:Inhalt zu gebieten, der ohne eine derartige 
Rege1un1r auf beatlmmten Wir1achattqebleten 
In einen verachlrtten Konlcun-enz1tampt au­
arten und darnlt eJne Gefahr für den Bllltand / 
der st.aatllchen Gemeln.chan oder Ihrer Le­

Seit dem Erlaß dleser Bestimmungen Im Fall, wenn der Nachweis eines BedOrtnl­
Jahr,, 1949 herrscht Streit darüber, ob auch &etorden Wird, denn dJeser Nadlwela Uewt 
künftighin die Beru!saufnahme von einer au8erti•lb der Tatbestllnde, auf die der Be­
Genehmigung und die Erteilung der Genehml- wl!J'b9r l:tnftU.O nehmen Junn. Ou Bundesver­
gung von der Er!Ollung bestimmter voraus- Woltungsger!cht hlil t „ auch für abwelfi« zu 
setzungen abhängig gemacht werden darf agen, der Bewerber kllnne ja, wenn er In 
oder ob dlese Vornusseuungen l(egen das In einer Gemeinde man,rei. eines BedUrtnlaea 
der Verfasaung gn rantlerte Recht der freien nicht zugelassen werde, es In einer anderen 
Berufswahl verstoßen. Ähnlich wie auf ver- Giemelnde versuchen; denn bei einer durch­
schledenen anderen Wll tscbattsgebleten be- aus denkbaren Oberaea.ung dea Berutea auf 
dar! Im Kreditgewerbe dJe EröUnun-" und weitem Raum würde ea dahin komme n, daß 
der Betrieb eines KredJtlnstltuts und dJe Er- der Zugang zu diesem Berul glnzllch ver­
öttnung einer Filial„ gemäß § 3 des Gesetzes schlossen wlire. 
Uber das Kreditwesen einer Erlaubnis. DlellC Das Bundesverwaltun.rsgertcht hat daher tUr 
darf 11emäß 1 • Abs. 1 Buchstabe b unter an- daa GaststJlttenirewerbtt und den IOelnhondeJ 
derem vers■ l(t werden, .wenn dJe Erlaubnl~ m.lt BranntweJn test~atellt, daB der Nachweis 
unter Berücksichtigung der örtllchen und ge- elnes Bedll.rtntuea bei der Zulassung elnea 
llAmtwtrt.schattllchen Bed0r!nlsse nleht gerecht- Bewerbers mJt dem Grundgesetz nl.cht vereln­
terttgt erscheint.• bar ut und daher nicht mehr gefonlert wer-

ln der 11ngeschntttenen Fra.re besteht allent.­
halben EtnJgkelt nur ln'1owett. cl.aß ein Be­
dtlrfnunachwels 1n keinem Fall mehr von pri­
vatwtrtllChattllchen Motiven getragen sein dar!. 
denn es Ist nleht Aufgabe des Staates und 
aetner Behörden, elnen Berufsbewerber vor 
einem Wl~tt.l.lchen Risiko. dlis el" einzu­
gehen wUnscht, zu bewahN!n. Ebensowenig Ist 
es Ihre Aut.obe, den vorhandenen Unterneh­
men durch Verhinderung von Konkurrenz ein 
Mindesteinkommen nt sichern. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat In den 
Vier blahe-r z:ur Frage der Bedürtnlsprtlfung 
veröffen !lichten Urteilen (Urte:11 vom s. 12. 1953, 
abgedruckt in NJW 196t, S. 524 ; UrteU vom 17. 
12. 1953, abgedruckt 1n NJW 195• S. 1013 ; Ur­
teil vom 10. s. 1954 In NJW 1954 s. IOM und 
Urteil vom 10. 3. 11154 In NJW 11154 s. 1056) 
e inige Grundslitze :r.u diesen Problemen her­
ausgearbeitet. Nach dem Sinn und Zweck des 
Art. 12 Ist der Gesetzgeber befugt, dJe Beruls­
autnahme von einer Erlaubnis zu einer Be­
rufszuLassunt abh.llng!g :r.u machen und in 
einem besonderen Zulassungaverfahren zu 
prüfen. ob der BeNfSbewerber den !Ur die 

den darf. Dabei hat e. du Bundesverwal­
tun,rsgencht auch abgelehnt, an die Stelle der 
buihengen BedUrrn.laprütung eine 90genannte 
S lcherheltaprUtung treten zu lauen. wte sie 

e Redl tsprechunlf der Oberverwaltungsge­
richte gerade tur du Oastatättena:ewerbe her­
ausgearbeitet hatte. Man hatte dahin argu­
mentiert, daß durch die Zulassuna: einer un­
begrenzten Zahl von G&stsUtten Oder eJner 
unbeschränkten Zahl von Kraftdroschken ein 
rulnllser Wettbewerb zwtschen den Unterneh­
mern ein.setzen könnte und dadurch dle Volks­
gesundheit durd\ den erhöhten Alkoholkonsum 
oder die Verkehrssicherheit der Kra!tdrold\­
ken bei venchlirftem Konkurrenzkampf lei­
den könnte. 

Allerdlnga gehört es :r.um Inbegriff der 
Grundrechte, alao auch des Grundrechtea der 
Berufafre!helt, daß ale nicht In Anspruch ge­
nommen werden dürfen, wenn dadurch an­
dere Rechte Oder die für den Bestand der 
Gemelnsehatt notwendl.nn Rechtsgüter ge­
fllhnlet werden, denn jedes Gnmdred\t setzt 
den Bestand der staatagemelnsch.llft voraus, 
durdl die es gewllhr!etstet wird. D1e bisher 
veröftentllehten Urteile des Bundesverwal-

bensfunktionen hervorrulen würde. 
Das OVG Rheinland-Pfalz ~det die Vel'­

elnbarkelt einer Pr!l!ung der örtUcben und 
gesamtwlrtachattllchen Belange In dem oben 
erwlhnten Urteil mit beaclltllch.en Arsu,__ 
ten. Das Gesetz Ober du Kredltweaen, tllla 
Insbesondere durch dle an dle Orundi••en clel' 
deutschen Vollcswtrtsch.aft tührende BanltkrlN 
des Jahres 11131 entstanden ae.1, werde von d­
Leltgedonken beherrscht, daß dle Vo~ 
achaft eines leJatunptählcen. lnnerlleh •eaun­
den Kredltgewerbes bedürfe und daß d1-
s1Ch deshalb den VO)kSWlrtscha!tllchen Bedtlrt­
niaen unterordnen müsae. Hierüber aolle der 
Staat mit elastischen MJtteln wachen, welche 
die Beweglichkeit und die Ei.enverantwort­
llchkelt der Kredltlnat!tute nleht llhmen, 
aondetn atllrken aon e . Der Genehm!~ 
zwang für a lle Kred.lUn.stltute und deren 
Zwelgatellen solle nach dem Willen dea Ge­
setzcebera dleaer Zlelaen~ dlerum und tn1-
besondere einer pJanJoaen Obersetzung Im 
Kreditwesen rnlt allen Ihren 9ChJldUdlen J'ol­
~n auf dem Gebiet der Etnlagenummlu11.1r 
und der Kred.ltvertellUllJ! vorbeu,re11.. Auch dJe 
Bed0rtnJaprüiung dea 1 4 Aba. 1 Budutabe b 
werde a11 ein wtrtcaamee llllttel eradltet, um 
Krlltteversch.lebungen und Oberwetnm,ren lra 
KredJtaewerbe. dle daa Geumtwohl achldlJr«i, 
lür die Zukunft zu unterbinden. Der 0-tz­
geber habe .11Ch al.lO bei der Etn1'übrun11 dM 
Jr:rlaubnlazwange,o und de■ Bedurtntanachwel­
aes tm Kredltgewerbe 111eecbl1c0llrb _y.om,__ 
'(PIJSlll'flrttrb•UlldlM 0-•"-'krw l.eUal 
!aasen, · demgegenüber die pr!vatwl~ 
liehen Interessen der eln&elnen Unternehmer 
zurücktreten aollten. Dtea emelle elndeuU1 
auch aU11 den für die Praxta der Oenebmlsunp. 
behörden herauagegebencn Erlaaen der S\l• 
1tllndigen Relchazentralbebörden. Aum die 
Frage der Rentab!Utlt des zu ert\ttneNIIQ 
Kredltlnlltltuts aolle bei der Bed~ 
auaschlleßllch vom reaamtwirudi~ 
Standpunkt, also danach beurteilt -..rden, • 
durch die 1n Auulcht genommene OrOnduaf 
achlldllche Wirkungen au1 du Kredltw- • 
gewärtigen wlren. Der JCrlaubntxwans _. 
der Bedürtnlsnachwe!a für KredithlaUtute _... 
hielten demnach ihren Sinn ln der aldl au 
der Entstehungsgeschichte und der pnlc~ 
Handhabung ergebenden Zlellletzun11 ~ KWO. 
Diese ~ sowohl auf den Sdl.utz der ~.uemen 
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Bank- und Kreditkunden a!JI auch aut den Berufea dar, da eine Art rlwnUd>er Auawel- - wenn man dle In den Urteilen dea Bun­
&dlutz der Allgemeinheit vor Funktlonsstörun- tung der adlon aufgenommenen gewerblichen desverwaltungsgertchta z\1&J"Ulld•&eleirt• An-
sen 1m Zahlungs- und Kreditverkehr ger1chtet. leb~ entaprechend anwendet - rldl.td ach 
:rerner wolle du KWG auch die KredlUn&U- nicht allein nach dem Um!ang, der Bev6lke-
tute aelbst gegen eine v om volkswirtachaft- jj~ij~~;~~ll5!!11t5.jlj~e,~~-- run&szahl und der wlrtllchaniichen Strulcwr liehen Standpunkt aua nicht zu verantwortende . u & wer- dea kredltmllßlg zu betreuenden Gebl-'-
swrung 1hreT Arbeit ad\ütze.n und das ver- den weigs Uen der Erll:H- HlnZu kommt vielmehr dle dle Verwaltame 
trauen des Publlkuma zu den Kre<litlnstltuten nung elnea Kredltlnstltuta, ~de~rs• dBnr • beaondera lnteress.lerende Frage, mit wel~ 
&Uirken. Der Bundesgertchtshol führte daher elngerlch!:!;1 wenn aich e1as1uFt1t~t t Mitteln dle Intereaaen der kredit.auch~ 
ui einem Urteil (NJW 1953 s. 1680) aus, daß entwr&elt nlrt lfflt!" m.e~e - · WlrtM:haft befrtedigt werden IOllen. ob duritl 
der Schutz der Geldgeber und das öffentliche gung 11-ar-wet1r1e ~ ~dre«ellhi w · ~n Einrichtung neuer Inatltute oder den Au.abau 
Interesse an einer gesunden Entwick.lung des soll. De• ulgt steh lnsbes<>ndere in dem ent- berei\s beStehender, etwa durcb Zul.aauna 
Kapitalmarktes der Grund seien. aus dem die schiedenen Fall, In dem eine TeiluhlunKabank von Zwelgstellerl. Die Entadleid~ hlerüber 
Kreditinsti tute den Beschränkun,ien des KWG aus Baden-Württemberg nunmehr ihre Ge- mull dem wmensentechluß der verwaltunP­
unterllegen wilrdcn. Das KWG habe also nach ach.lifte aul das Land Rheinland-Pfalz aus- behllrden überlusen bleiben, wie es dU BI.In­
dem lhm vom Gesetzgeber zugedachten Zweck dehnen wollte. desverwaltun,:sierlcht auch bereli. In eelncm 
die Funktion. d ie Sicherheit und Ordnung 1n · Schließlich w ird In dem Urteil des OVG Urteil vom 10. 3. 1954 (NJW 11154 S. 105Sl ent• 
der Kreditwlrtseha!t als Voraussetzung eines Rht:inland-Pfalz noch eine 1ur die K reditlnsti- iegen der bisher herrschenden Rechtaprechun& 
geordneten Kapitalmarktes zu gewährleisten. tut.e grundsätzlich interessante Frage behan- der Verwaltungsgerichte ausgesprochen hat. 

Es bedürfe keiner näheren Ausführungen delt. Das Gericht vertritt die Ansicht, daß die Dl~;~rer::~=-~:;,t;!t :'"" ~acb nl,d\t 
darUber, dall durch eine zahlenmäßig unbe- Prüfung des örtlldlen und gesamtwirtSchalt- l!.~- _..!~.~--------e auz,ws cW:ILlllU-= • 
l!Chränkte Zulassung von Kreditinstituten und liehen Bedürfnisses tur die Zulassung eines die bl ...,,._ K'i'edHmsttmt.en und iwe1W-
deren zwel.gsteUen konkrete Gefahren !Or die Kreditinstituts oder einer zwelptelle.J:J.Aq . .m 1en In den Jc:w~ JlOl;Weodl« -• _ 
volkswirtscha:tt. insbesondere für die Wäh- vollem Umfange der verwaltungsgerlchtUchen ,ll.'l'.ll!n!n,il!ncf' ist, \U1L (1.le Anfo,derungep J!.~ -
rung, d ie Geld- und Kreditversorgung ent- ~!;2•~tde ~~tdits- ~ untrnt>tU!V'ffkeffl m ~rronen: Ema 
2,tehen würden. Wie beretta dle aus der Ban• -.--~"" -- bh.er nfdif'n'ürli~ aoldN J J ttfwtg ihrtc& iddfW@it l!9el 'die Auf• 
kenkrlse 1931 gewonnenen Ertahrungen zeig- pr werden kann, ob die Bankau!s!chtst>e- gaben eines Gerichts hlnaue und könnte iJW­
ten, wäre die Folge hiervon eine 11:esamtwirt- hörde als Genehmll(Ungsbehörde Ihr Ermessen be210ndere bei der derz.eitlgen Dezentrali.11e­
sdulftllch nicht zu verantwortende tlbersetzung r1chtliC angewandt hat oder nicht . Auch in die- run11: der Bankaufslchtabehllrden nicht tur die 
des Kredit.gewerbes, ein verschärfter Konkur- r;er Frage kann der Entscheldun11: des OVG geaamte deutache Kredltwlrtllehatt betriedi­
renz.kampf der einzelnen Kreditlnstltute, eine nicht gefolgt werden. Die Beurteilung, ob Im gend gelöst werden. Die verwaltUDPgerlcbte 
unangemessene Ausdehnung des Kredltvolu- Eln:z.eltall den Interes.&en der V olkswirtschaft haben 1edl.glich darüber i:u wachen, daß dle 
mens, d ie Gefahr unvorsichtiger Gdd- und und tnsbesOndere des Geld- und Kap1talver- verwaltunpbehörden bei Ihren 1n dieser Be­
Kreditmantpulatlon, &Chlleßltch der wlrtschaft- kehrs Genüge geleistet Ist, richtet sich nach z.lehung zu treffenden Entscheidururen slcn 
ltche Zusammenbruch letstungsscttwach gewor- den ges:imtwlrtscbattllchen oder örtUchen Ge- keiner Ermessensfehler schuldl.Jt machen. Wle 
dener Kreditinstitute und das daraus entsprin- s!chtspunkten. Sie muß deshalb im Ermeuen das neue, z. zt. vom Bunc!eswlrtadlattamini­
gende Mißtrauen weiter Kreise d es Publikums der VerwaltunJ( liegen. Bel eiern BegriU .In- sterlum vorbereitete cesetz über C..a Kn!dit­
gegenüber dem mne rstaaUichen Geld- und teressen der Volkswlrtsdl.lllt und des Geld- wesen diesem Problemkreia Rechnunr tregen 
Wlhrungssystem. Es handele sich hier um be- und Kapitalverkehrs" ve11111gen objektive :Mall- wird, Ist vorlliut\g noch ot1en. 
sonders krisenempflndllche Bereiche des ge- st..11:1_>,-_~d Erfahrungssätze. Was 1m Einzelfall 
samtstaatllchen Wlrtsd'laftsgefüges, zu deren 

I 
dlC,T 1nteressen entspricht oder widerspricht Dr. Kla11a Hammer 

Ordnung der staat nicht nur befugt, sondern r 
Im Interesse des überragenden Gemeinwohls 
sogar verpflichtet sei; denn die Sicherheit ier 
Geld- und Kredltversorgunit sei st.ets ein 
Frage der Wahrung. deren S tabilhaltung zwe 
t ellos eine gesamtstaatliche Aufgabe und 
bensnotwendlgkeit sel. Es sel zwar nicht · 
verkennen. daß d ie Prüfunit des ~ 4 Abs 
Buchst. b KWG - w,c Jede andere vergle ,_ 
bare Zulassungsbeschr ä nk ung - sich Im r-

• gebnls auch als eine i.ewisse Wirtschaf en­
k.un.<; darsteue und mittelbar als Schutz der 
bereits vorhandenen Unternehmen vor einem 
über handnehmen d en Wettbewerb wirke. Aus 
dieser zwani:slauflg el11tretenden Reflexwir­
kung könne aber 111cht die ver[assungsrcdlt­
llche unzul!l9s!gkcl l einer Ptilfuni: der ge­
samtwirtschaitllchen und ö rtlichen Umsttlndc 
he rgeleitet werden ; denn ausschlaggebend sei, 
dall <l!e gesetzl iche Hei:elun,i des KWG nicht 
dut'Ch diesen Umstand. sondern allein durch 
das llberwlegend<' llffentllche Inte resse nn der 
Erhaltung eines geordnet.en Geld- und Kre­
ditwesens gerechtterttgt sei. 

Die so t>t,trachtete PniCtm<: d e r gesamtwlrt­
scttaftllchen und örtlichen Umstande 11ä! t sich 
Jn den Schranken. dle da:-. Hundcsvt?rwaltungs­
,iericht als Grenze des ln be,crl Cfs der Grund­
rechte aufgezeigt hnt, weil sie ein notwendiges 
Mittel zur Au!rechterhaltun,i der Orrlnung auf 
einem tür den Bestand der Volkswirtschaft 
und damit der staatlichen Gcmeinschart le­
benswichtigen Sektor Ist . Da, OVG Rheinland­
~alz. hä.U aus $1e.n. vorstehend .auta:c.zel.&ten 

/ 

Gründen In\ Gegen.~tz zum Bund!:$VJ:J:.\ll,&l,-.­
tU'l'l'l!sllcr1cht eine rclne BM'lr!Itl.prü!Ull&, 1ür 
ztlllt$!1g "tlnd begrtlnd~ mrc nirtassungsmäßige 
ZulassTglceif""inlt Art. 2 Abs. 1 GG. Wenn auch 
diese Begrtlnduni! abzulehnen Ist, weil das 
Recht der freien Berulswahl (Art. 12 GG) ein 
selbständiges Recht Ist -und nicht nur eine 
Erllluterung des allgemeinen Persönlichkeits­
rechts (Art. z GG) darstellt. so läßt sich das 
Ergebnis doch mit ande"rer reehtllcher Begrün­
dung halten. Die Prüfung, ob die nachgesuchte 
Erlaubnis zur Eröffnung eines Kredltlnstltuts 
o der einer Zweigstelle mit den ö rtlichen und 
11esamtwtrt.sd'lattllchcn umständen vereinbar 
1st und keine schutzwürdigen Belange der 
Allgemeinheit gefährdet werden. stellt die auch 
dem Grundrecht der freien Ben.üswahl (Art. 
12 GG) Immanente Schranke dar, daß dle für 
den Bestand der Gemeinschaft notwendigen 
Rechtsgüter nicht angetastet werden. 

nas OVG Rheinland-P!a lz vertritt In seinem 
Urteil ferner d ie Ansicht, daß d ie Standort­
wahl, also dle Möglichkeit der Eröffnung der 
Hauptnlederlassun~ oder einer FlUale, die Be­
rufswahl und nicht die Berufsausübung be­
treffe. Diese Frage 1st deshalb von Bedeutung, 
weil dle Berufsausübung Im Gegensatz zur 
BerufsWahl Jederzeit durch Gesetz Keregelt 
werden kann (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG). ohne 
gegen das Gnmdl(esetz zu verstoßen. Das Ge­
richt weist darauf hin, dall die Berufswahl Im 
sinne des Art. 12 Ab&. 1 sau 2 nicht eine ab­
strakt t heoret ische Entscheidung, sondern die 
Wahl eines bestimmten Schaifensplatz4!s Im 
Wirtschaftsleben sei, zu der zwangsläufli auch 
die Wahl des besUmmtcn beruflichen Stand­
ortes &ehöre. 

ln diesem Punkt kann der Entscheidung des 
OVG Rheinland-Pfalz nicht zugestimmt wer­
den. denn es handelt sich be1 der Einrichtung 
der Hauptniederlassung, nleht aber bel der 
Errichtung von Zweigst.eilen, um die Wahl des 
5erufes. Die Errichtung von zwelgstellen 
ateUt dage&en ledlgUch eine Ausübung des 
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Nochrr_zals: Bedü,fni1prüfung im Kreditg~,b~ 
Von Herrn OberverwaJtunp,.-111 t at 

Dr. B«br, Koblenz, Wird uns hll-.ir1111~: 
,.Hammer hat In Heft 20 Zell· 

IChrift vom 15. 10. 1954 CS. 4111m 
Urteil dea OVG. Rheinland t. 
6. 1954, das sich erstmal urf-
nisprüfung tm KredJt11 ,e llli'failt, kri-
tisch Stellung genonm . Mtne Ausfüh-
rungen köMen lri .,. •·n Punkten nicht 
unwidersprochttl • • n r;s trifft nicht 
zu. daß du ov~. ·, nland-Pfalz .im 
Gegen.utz ~ . indesverwaltungsge-
richt eine H l'wdurinisprülung für zu-
llaal1 ~I • Bundesverwaltungsge-
ridlt 1a11r...,.....-t;1 hat bisher noch nicht ge­
Del"ell rtage der Zulässigkeit einer 
•dQrfll.a>rütung im Wirtscha!tsverwal-

Stellung genommen. Seine 
aatacheidungen zur Bedürfnisprüfung im 
Outatlltten- und Personenbeförderungs­-•erbe beweisen aber dem aufmerksa­
men Leser, daß da■ BVerwG die Bedürl­
nllprilfuni: nicht d:!Jechthin für unzulils­
ldc erklärt; es untersucht vielmehr filr 
das jeweils In Betr1d'lt kO!n.mfflde Wlrt­
lchaftsgeblet sehr IIOTlflltlg, ob die Be­
clürfnisregelun,r Ich ai. ein wirksames 
und geet,neie. Kittel rum Schutze der 
fllr den Beftand der ataatlichen Gemein­
achaft notwendigen Rechtsgüter erweist. 
Eine derartige eingehende Untersuchung 
wm aber völlig überflüssig, wenn das 
BVerwG dle Bedürfnisprülun~ von ~·om­
hereln als ein absolut untauglich~ tt,-i 
anaehen würde. Die bisherigen Ent t'tl 1-

d""-en des BVerwG können 11lw t>iner. 
Streitfall über die Gültigkeit d~ B~ür!­
rumachwelses im KN!dltgl'wPrb.- (§ 4 
Aba. 1 Buchst.. b KWGJ nicht prajudizie­
ren. Beim Studium der neuen Entschei­
dungen des BVerwG zur Bedürfnisprü­
fung im Personenbeförderungsgewerbe 
(NJW 1954 S. 1054) gewinnt man darüber 
hinaus fast zwingend die Überzeugung, 
daß der hohe Gerichtshof die Bedürfnis­
prüfuna- jeden.talla dann tür grundgesetz­
mlßfl eracht"t Wflln sle .. zum Schutze 
a derer Crun,t + n 1(1twen-
diler ts r d r 
melnlchatt aufroech1. , ·n 
muß." Daß aber aut dem Gebiet r K 
ditwtrtachatt eine derartige Zulassungs­
beschränkung im öffentlichen Interesse 
notwendig lst.. wird im Urteil des OVG 
Rheinland-Pfalz mit den auch von Ham­
mer fflr beamUlch gehaltenen Argumen­
ten nllher dargel~. Das OVG bt-fürwor­
tet Im übrigen keine . ~lne•. sondern nur 
eine aolche Bedilrfnlaprilluna, du.• vnn 
prlvatwtrtschaftllchen Motiven 1tel u,"'" 
Sn und sich nod'I in den Schranken rl 
auch fflr das Wirtschaftsleben geltenden 

~P9 dea Art. 1 Ab&. 1 GO 
Mit d1-em Rechtutaadpunkt . ent­

fernt sich daa OVG Rheinland-Pfalz Im 
l!:rgebnJa kaum von den ndltspundsfltz­
lichen Erkenntnissen des Bundesverwal­
tungsgerichts, welches tlekbfaU. du 
Grundrec:ht. der Berufsfreiheit den höhe­
ren Interessen der staatlichen Gemein­
schaft unterordnet. 

Hammer führt am Schluaae seiner An­
merkuna: weiter aus, daß Im Gegensatz 
zu der Meinung des OVG Rheinland­
Pfalz die Prüfung des örtlichen und ge­
samtwirtschaftlichen Bedürfnisses für 
die Zulassung eines Kreditinstituts keine 

• 1n vollem Umfang der verwaltungsge­
richtlfchen Kontrolle unterlf~ende Tat­
und Rechtsfrage, sondern eine nur auf 
Ermessensfehlgebrauch überprüfbare Wil­
lensentschließung der Bankaufalchtsbe­
hörde sei. Hammer rührt damit 1n ein 
grundlegendes Problem der gegenwärti­
l(en Verwaltungsgerichtspraxis, nämlich 
an die Frage der verwaltungsgerlcht­
lichen Nachprüfung der sogenannten un­
bestimmten Rechtsbegriffe. Gegen die 
bisherl,re GerichtspraxJs, die auf der An­
wendun1 aolc:her Begriffe beruhenden 
Entscheidunren der Behörden in tataäch­
lfcher und rechtlicher Hinsicht voll nach­
zuprüfen, sind In letzter Zeit starke Be­
denken geäußert worden. Bisher haben 
1id\ «1-0C'h noch keine redtlllch 9ch1Uui­
lt n C:~lchtspunkte zur Löwnc des Pro­
blems finden lassen. Auch das BVerwG 
dürfte In der von Hammer angeführten 
Entscheidung vom 10. 3. 1954 (NJW 1954 
S. 1055) noch nicht das letzte Wort dazu 
gesprochen haben. Der AuffassunR Ham­
mers, daß e sich hier um eine Ermes­
sensentscheidung der Verwaltung han­
dele, kann jedenfalls nicht zugestimmt 
werden. Hammer übersieht, daß die Ent­
scheidung der Bankaufsichtsbehörde über 
die Zulassung eines Kredltlnstltuu nicht 
in ihrem freien Belieben . ,nrl m 
sich in den normativen Grenzen des § 4 
Abs. 1 Buchst. b KWG zu halten hat. 
n"mlt 1~ aber ein wesentliches Merkmal 

rm :-uensentscheidung nicht ge-
tlcheidung nach § 4 Abs. 1 

Bu b KWG ist also rechtlich gebun­
den und damit von einem Ermessensakt 
wesensmäßlg zu unterscheiden. treiten 
kann man allenfalls darübe-t-, ob d1 Ver­
waltungsgerichte sich bei den unbestimm­
ten Rechtsbegriffen auf elne Vertretbar-­
keitskontrolle. also auf eine Prüfung be­
ldlrlnlr n sollnl. ob die Entscheidungen 
~ , k.a1.1f ld!tllbehörde nod'I im Rah-
r11~ .i-rlzllchen Ermächtigung lie­
tcen. • 
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Recht und Rechtsprechung 

~wig eines Kreditinstitutes 

~ Bedilrfnlimacbwels nach § 4 Abs. 1 b des Reldls­
gesetses über das Kreditwesen 1. d. F. v . 25. 9. 1939 

,AOBI. I S. 1955) - KWG - als Voraussetzung für die 
9lauunc elnes Kreditinstitutes oder der Zweigstelle 

eines Kreditinstitutes ist mit dem Grundrecht der 
freien Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 GG) vereinbar. Dieser 
Bedtlrfnl.lnadnl'els ist auch für die Zulassung von Tell­
abhanpftaamderunpinstituten (Teilzahlungsbanken) :au 
fordere. 

Ur t e 11 des Oberverwaltungsgerichts Rheinland­
Pfalz vom 4. 6. 1954 (2 C 118/53) (nicht rechts­
kräftig) 

Die Klä&erin, eine Teilzahlungsbank, hat beim be­
kla&ten Ministerium die Erlaubnis zur Eröffnung einer 
Zw~ederlassunj in L. beantragt. Der Antrag wurde 
mU der Bearündung abgelehnt, daß ein örtliches und 
c-amtwlrt.schaftlidles Bedürfnis (§ 4 Abs. 1 b KWG) 
für die Eröffnung der Zweigstelle fehle. Hiergegen hat 
die Kläierln zum Oberverwaltungsgericht Klage er­
hoben. Sie vertritt den Standpunkt, daß die Bedürfnis-

~una gemäß § 4 Abs. l b . KWG bei der Zulassung 
-- TZ-Banken und deren Zweigstellen mit dem 

-\• 

Grundrecht der freien Berufswahl (Art.12 Abs. 1 GG) 
nicht zu vereinbaren sei. Das Oberverwaltungsgericht 
hat die Klage abgewiesen. 

Aus den Gründen: 
(Das Oberwaltungsgericht setzt sich zunächst aus­

führlich mit der Grundsatzentscheidung des Bundes­
verwaltungsgerichts vom 15. 12. 1953, wonach die Be­
dürfnisprüfung im Gaststättengewerbe dem Art. 12 
Abs. 1 GG widerspricht, auseinander und kommt zu 
dem Ergebnis, daß das Bundesverwaltungsgericht die 
Frage offen gelassen habe, ob die Bedürfnisprillung 
auch auf an d c r e n Wirtschaftsgebieten nicht mehr 
stattfinden dürfe. Diese Frage müsse vielmehr geson­
dert für das jeweilige Berufs- und Wirtschaftsgebiet 
auf Grund einer sorgfältigen Untersuchung der Zweck­
richtung der gesetzlichen Zulassungsbeschränkung ent­
schieden werden. Eine Bedürfnisprüfung sei verfas­
sungsrechtlich dann gerechtfertigt, wenn sie sich als ein 
wirksames und notwendiges Mittel zum Schutze eines 
für den Bestand der staatlichen Gemeinschaft und ihrer 
Lebensfunktionen unerläßlichen Rechtsgutes erweise. 
Zur Frage der verfassungsrechUichen Zulässigkeit der 
Bedürfnisprüfung nach § 4 Abs. 1 b KWG führt das 
OberwaUunas1erlcht sodann wörtlich aus: .. . ) 
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1. Die Bedürfnisprüfung nach § 4 Abs. 1 Buchst. b 
KWG ist nach Ansicht des erkennenden Senats mit 
Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar. 
Es bedarf keiner näheren Ausführungen darüber, 
daß durch eine zahlenmäßig unbeschränkte Zul'.ls­
:;ung von Kreditinstituten und deren Zweigstellen 
konkrete Gefahren für die Volkswirtschaft, insbe­
sondere für die Währung, die Geld- und Kredit­
versorgung entstehen würden. Wie bereits die aus 
der Bankenkrise des Jahres 1931 gewonnenen Er­
fahrungen zeigen, wäre die Folge hiervon eine ge­
sam.lwirtschaftlich nicht zu verantwortende Über­
setzung des Kreditgewerbes, ein verschärfter Kon­
kurrenzkampf der einzelnen Kreditinstitute, eine 
unangemessene Ausdehnung des Kreditvolumens, 
die Gefahr unvorsichtiger Geld- und Kreditmani­
pulationen, 6chließlich der wirtschaftliche Zusam­
menbruch leistungsschwach gewordener Kreditinsti­
tute und das daraus entspringende Mißtrauen wei­
ter Kreise des Publikums gegenüber dem inner­
staatlichen Geld- und Währungssystem. Es handelt 
sich hier um besonders krisenemp(indliche Bereiche 
des gesamtstaatlichen Wirtschaftsgefüges, zu der<!n 
Ordnung der Staat nicht nur befugt, sondern im 
Interesse des überr,1gendcn Gemeinwohls sogar ver­
pflichtet ist. Denn die Sicherheit der Geld- und Kre­
ditversorgung ist stets eine Frage der Währung, 
deren Stabilholtung, wie sich insbesondere aus Art. 
73 Nr. 4 GG und Art. 88 GG ergibt, zwaifellos eine 
gesnmtstaatliche Aufgabe und Lebensnotwendigkeit 
ist. Zur Gewährleistung eines geordneten Geld- und 
Kreditverkehrs genügen angesichts der dargelegten 
Gefahrenmomente auch die übrigen in § 4 Abs. 1 
Buchst. a und c KWG genannten Erlaubnisvoraus­
setzungen (Nachweis der persönlichen Zuverlässig­
keit und Sachkunde, der finanziellen Grundlagen des 
Kreditinslituts), die Möglichkeit der Erlaubniszurück­
nahme (§ 5 KWG) und der Untersagung des Ge­
schäftsbetriebs (§ 6 KWG) sowie schließlich die son­
stigen allgemeinen Maßnahmen der Bankaufsichts­
behörden (§ 32 KWG) nicht. Es ist zwar nicht zu 
verkennen, daß die Bedürfnisprüfung des § 4 Abs. 1 
Buchst. b KWG - wie jede andere vergleichbare 
Zulassungsbeschränkung - sich im Ergebnis auch 
als eine gewisse Wirtschaftslenkung darstellt und 
sich mit t e I bar als Schutz der bereits vorhande­
nen Unternehmen vor einem überhandnehmenden 
Wettbewerb auswirkt. Aus dieser zwangsläufig ein­
tretenden Reflexwirkung kann aber nicht die ver­
fassungsrechtliche Unzulässigkeit de1; Bedürfni~­
nachweises nach dem KWG hergeleitet werden. D~nn 
ausschlaggebend ist, daß die gesetzliche Regelung 
des KWG nicht durch diesen Umstand, sondern 
allein durch das überwiegende öffentliche Inter::!sse 
an der Erhaltung ernes geordneten Geld- und K1·e­
ditwcsens gerechtfertigt ist. Der Bedürfnisnachweis 
nach § 4 Abs. 1 Buchst. b KWG stellt somit nach 
Ansicht des erkennenden Senats keine unzulässige 
B schränkung des Grundrechts der freien Berufs­
wahl dar; er hält sich in den Schranken des Art. 2 
Abs. 1 GG und ist mit dem Grundgesetz vereinbar, 
weil er ein unumgänglich notwendiges Mittel zm· 
Aufrechterhaltung der Ordnung au[ einem für den 
Bestand der Volkswirtschaft und damit der staat­
lichen Gememscha!t lebenswichtigen Wirtschafts­
sektor ist. 

2. Der Bedürfnisnachweis nach § 4 Abs. 1 Buchts. b 
KWG muß a u c h für d i e Zu 1 a s s u n g von 
TZ-Banken und deren Zweigstellen 
gefordert werden. Für die TZ-Banken als Spezial­
banken kann in diesem Punkte kein anderer Maß­
stab als der für die übrigen Kreditinstitute und Ge­
schäftsbanken gelten. 

a) Das organisierte Teilzahlungskreditgeschäft mit 
TZ-Banken hat zwar erst nach der Währungs­
reform 1948 infolge des gesteigerten Nachhol­
bedarfs für Konsumgüter eine erhebliche volks­
wirtschaftliche und konjunkturelle Bedeutung 
erlangt. Aber bereits in den Jahren vor dem 

2. Weltkrieg wurden In der Erkenntnis, daß dle 
Finanzierung von \Varenkrediten am besten 
durch spezielle kreditwirtschaftliche Einrichtun­
gen übernommen würde, die Voraussetzungen 
für die b a n km ä ß i g e Bcnrbcitung dieser be­
sonderen Sparte des Kreditwesens gescllaffen 
(vgl. hierzu im einzelnen: Robert Nieschlag, Der 
Warenkredit an letzte Verbraucher in Deutsch­
land, S. 7 ff, August J 951, Schriftenreihe N. F. 
Nr. 1 des Rhemisch-Westfahschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung). So arbeiteten z. B. im 
Jahre 1939 rund 50 TZ- und Kundenkreditb:m­
ken, die in de1· Fnchgruppe ,.TZ-Kreditunterneh­
mungen" zusammengeschlossen waren. Die orga­
nisierte Konsum- und Absatzfinanzierung war 
also dem Gesetzgeber des KWG als Erschdnung 
der Kreditwirtschaft nicht unbekannt. Dem­
gemäß sind die TZ-Banken auch von den zu­
stiindigen Aufsichtsbehörden von jeher als Kre­
ditinstitute anerkannt und hinsichtlich ihrer 
Organis3tion, GeschäftstLltigkeit und Kontrolle 
den Vorschriften des KWG unterstellt worden 
(vgl. W. Fischer, Das Teilzahlungskreditge~chäft 
- 01 ganisalion und Rechtsgrnndlagc>n -, S. 15 ff, 
J 952. Schriftenreihe des Wirtschartsverbandes 
TZ-Bnnkcn e. V., Heft 2). Darau~ e1 hellt bereits, 
da ß die TZ-Banken innerhalb der deutschP.n 
Kreditw1rt~l'haft die gleiche bonk- und kredit­
politische Beachtung wie die sonstigen K1edit­
inslitutc cdordcrn. Ihre EinbL·zichung in die 
Regelungen des KWG entspricht nuch der im 
gesamtw1rtscha[tlichen I nteresse liegenden Ten­
denz d ieses G,,,E'lzes. alk Wirtschaftsvorgänge 
7.ll erfassen, dil' au[ dem Ccbiet der Gl'lds"Chöp­
fung und Geldverteilung E111fiuß zu gewinnen 
vermögen. 

b) Auch die \·on dC'r Kliigerin stark betonte „Eigen­
typik" der TZ-Banken, die skh im WC'sentlich.?n 
in einer be~onderen Gc~ch;ift~struktur und in 
bestimmten Eimthriinkung,•n im Aktiv- und 
Pnssivgeschiift, 111~bcsondcre im Wegfall d~s De­
positengesehii fts ~iußert, rcc.:htfertigt es nicht, 
diese Jnstitute in kredit- und wirtschafbpoliti­
scher Hinsicht nndcrs als die übrigen Kredit­
unternehmungen w bewerten. Die Kl:is.:,·rin be­
ruft sich zu1 Heg111ndunl.! ihres Rcchtsstandpank­
tes u. ::i. darauf. daß der ('igcntliche Smn des 
KWG, den Bankkunden vor cin••m Vetlust sei­
n e r Einlagen und der den B:mkcn anvertrauten 
Werte zu sich<' ·11, bei den TZ-Banken nicht 7.Ur 
Auswirkung gclangt>n konne:, weil diesen Insti­
tuten das Depositenrecht fehle. Diesem Einwand 
der Kliigerin i~t zunächst entr!N(enzuhalten, daß 
auch die TZ-Banken zum weSLllllichen Teil ihre 
Mittel aus der Aufnahme frc>mder Gelder im 
Wege der Refin:mzierung erhalten und demnach 
auch insoweit an den Risiken ihrer Reflnanzie­
rungsbnnken t, 1Jhaben. Ferner verwalten sie 
auch die sog. Sperrgu thaben der ang<!schlossenen 
Emzelhandelsflrmen, die bei der Vielzahl der 
Kunden ein wichtiger Aktivposten für die Renta­
bilillit de~ Unternehmens sind. Dei Zusammen­
bruch iner TZ-Bank \\ ü1·dc daher auch wi r t­
schafllich und p~ycholngisch kaum ander,- als 
derjenige eines sonstigen Kredilinslituts beur­
teilt werden können. Abgesehen davon hat das 
KWG, einen um f o s senden Schutzcharakter; 
es soll nicht nur den Deponenten vor Vermögens­
verlusten, sondern darüber hinaus die gesamte 
Kreditwirtschaft vor Gefährdungen und Krisen 
bewahren. Dieser volkswirtschaftlich notwendige 
Schutz. dem, wie ausgeführt, auch die Bedürf­
nisprüfung nach § 4 Abs. 1 KWG zu dienen be­
stimmt und geeignet ist, wiire aber unvollstän­
dig und lückenhaft, wenn hierbei das organi­
sierte Teilzahlungskreditgeschäft ;,uller Acht ge­
lassen würde. Die sUindig anwachsende volks­
wirtschaftlil'he Bedeutung des TZ-Kredits In der 
Gegenw,,rt geht u. a. aus dem Jahresbericht 1953 
des Wirtschaftsverbandes Teilzahlungsbanken 
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e. V. hervor, demzufolge durch die privaten TZ­
Banken im JJhre l953 \\'arenverkäufe im Werle 
von ca. 1,5 Milliarden DM finanziert worden sind. 
An diese• Finanzitrung waren am 31. Dezember 
l!l53 105 Institute beteiligt (vgl. hierzu auch d~e 
Ergtbnis,;e dc-r Teilzahlungskrtditstatistik de1 
BDL im Monat5bericht November 1953). Es ist 
zwar nicht zu l>estre1ten, daß der organisierte 
Teilzahlungskredit in seinen ver~hicdenen Fo1 -
men sich bisher in der Bundbrepublik als kri­
senkst c•rwicsen hat und :1Ucll den Zielen der 
gegenw~ntigen Wil-tschaftspolitik, die auf eini! 
F;,~rlc r-ung der Verbrauchsguter-Konjunktur aus­
i:~·1 l(:htet ist, entgegenkommt. Diese auch vom 
erkennenden Senat nicht vcrkannten, bish:?r 
günstigen Erfahrungt•n red1lfl·rtigen es aber mit 
lhicksicht auf die gcsamtwirtschaftliC:1,m Aus­
wi1·kungc>n diesl's Zwc>1ges der Kreditwirtschaft 
nitht, fiir ihn die Bedürfnisprüfung nach § 4 
Abs. l !.luchst. b KWG follen zu Jassen. Gerade 
die TZ-Banken haben im Hinblic:k auf das stän­
dige Anwachsen des TZ-Ge~clüiftes eine bedeut­
same Ordnungsfunktion innerhalb der Volks­
wirtschaft zu erfüllen (vgl. Fischer, S. 33). Sie 
v •rmogen durch die Steuerung der Kred1tgewiih­
rung an Jndustri<• und Hnndel auf das Angebol 
sowie über dit' Kreditierung des Konsumenten 
unmltlc·lbar ;1uc:h auf die Nnc:hfrnge Einfluß zu 
nehml'n und damit den Umfang des TZ-Geschäfts 
d ·r Gcsamtwirtscha!tslage :mzupassen. Die zah­
l, n1näßig unbeschrl,nklc Zul.issung von TZ-
111~tilutcn würde l 'i ne \\ irf schafts- unrl konjunk­
tur-politisch bLdc.nkliche Au~ril'hnung dl's Kre­
ditvolumen:; mit allen ;.,!-inu1 nachteiligen Fol­
gen für du~ gc-samte Wirbdia ft gefüge, \\ 1c z.B. 
Konsumen fem·erschuldun~ in folge un wirtschafl­
lid1er Kiiufe, konJ unk tu, eile Üb rstc-igc•rnng, 
Ptl'i.s-chw·inkun~en, Ersdnvu·ung der Konsum­
be~ch1i111l..ung bei ein<:r Ändrrung der Wirt­
sch,lftslaJ:e usw., mit sich bringen. Auch wiih­
rnngs- und notL·nbankpolit ische Erv.:ägun~en 
spredwn gegen rinc unbe~d1rljnkte Zulassung 
VOil TZ-ln~titufcn 

c) Au~ dc>r ,i„rgelegfen volkswirts1.:haftlich"n Be­
deutung cks TZ-Krc>rhtgeschiifts folgt nach An­
sicht de,-. C'I kl'rrncndcn Senats auch die ßercch­
ligung, bvi der Zulnssung von TZ-Instituten ::iuf 
die „örtlichen und gesanitwirbdia(tlichen Be­
dürfniss •" im Smnc dc-s § 4 Abs. 1 Buchst. h 
KWG füiek ich! zu nehnH' n (so offenbar aucll 
Noll ,·. d. Nahme>r in e:nt'm Gutachten zu der 
F,·age Wie bt unter volk.;wirtsd1aftlid1en Gc­
sichtspunktt n der Tedzahlungskn•dit .i:u beur­
teil<'n ·t ·· S. 51, l!J5-I, HC'ft 4 der Schriftenreihe des 
Wirtschafts,·erbnndes TZ-Banken e. V.). Ein 
Wegfall der Dedürfnisprüfung würde den nach 
den .'\usfLihrungen der Kltigt'1 in bereits jetzt zu 
v,·rz1 ·1d111cnde:1 erhl'bllclien Wettbewerb der 
-r;:- H,1n,,,'n untercinn11der und mit den and~rcn 
tl,,:; banknwllrge TZ -Kreditgesd1üft gleichfalls 
betreibenden Gruppt'n des ßankgewerl.Jes nur 
noch verschiirfen und im Endc-rgebnis Auswir­
kungen bt>dingen, die volkswJrtschafllid1 nu::ht 
verant,, urtet wc>rden könnten. Es darf dabei 
nicht uber sehen wrrden, d:iß heute auch die Ge­
schüflsbanken und Sp:i, kassen die TZ-Finanzie­
' ung nahezu in dem gleichen Umfang und n.it 
dem gleichen Kn.:d1tvolumen wie die TZ-Banken 
betreiben. Mit Rücksicht darauf. daß auf dies<.m 
Gebiet TZ-Bank<:n, Gesc:11:iftsbanken und Spar­
kassen, ferner auch Einzelhändler und Hc1·stel­
lerflrmen sich nls Konkurrenten gegenüberste­
hen und mit sehr vers<·hicdcnen Konditionen 
arbeiten, würde eine we1te1·e Ven,chärfung der 
Wettbewerb~lage auch die Gefahr leichtfertiger 
Kreditgewährungen mit sich bringc>n. Dabei ist 
hinsichtlich eines Überangebots von Finanzie­
rungsmöglichkeiten insbe:;ondere in Betracht zu 
ziehen, daß es sich bei den Kreditnehmern im 
TZ-Kreditgestlläft hauptsächlich um unselbstän-

dige und wirtschaftlich schwache Erwerbs­
personen handelt, die häufig das Ausmaß der 
mit dem Abschluß von TZ-Verträgen eingegan­
genen Verpflichtungen von vornherein nicht voll 
übersehen können. Es fällt daher dem Staat nicht 
zuletzt auch aus sozialpolitischen Überlegungen 
die Aufgabe zu, einen verschärfte„ Wettbewerbs­
kampf und die sich daraus zwangsläufig ent­
wickelnden Mißstände im TZ-Kreditgeschäft zu 
verhindern. 
Der erkennende Senat kommt zu dem Ergebnis. 
daß die Vorschrift des § 4 Abs. l b KWG, wonach 
die Erlaubnis nur versagt werden darf, wenn sie 
unter Berücksichtigung der örtlichen und ge­
samtwirlschaflli-chen Bedürfnisse nicht gerecht­
fertigt erscheint, mit dem Grundrecht de1· freien 
Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 GG) vereinbar ist und 
fü1· alle Kreditimt1tute im Sinne des KWG, mit­
hin auch für die TZ-Banken Geltung be:m­
sprucht. 

3. Die Entscheidung über die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 b KWG ist entgegen der insoweit überholten 
Ansic:111 von Reichardt (Komm. KWG, Berlin 19'12, 
Anm. 8 zu§ 4 KWG ) nicht meh,· in das Ermessen der 
Erlaubnisbehörde gc:stellt. Die Frage, ob örtliche 
oder gesamtwirtscha [tliche Bedürfnisse der Zu las­
sung eines Kreditinstitutes entgegenstehen, stellt 
eine in vollem Umfang der verwallungsgericht­
lic:l1en Nachprüfung unterliegende Tat- und Rechfg­
frage dnr. Entgegen der Ansicht der Klägerin giht 
der Wortlaut des § 4 Abs. l b KWG auch keinen 
Anhaltspunkt dafür, daß der Gesetzgeber grunri­
sätzli1.:h die Eröffnung eines Kreditinstitutes 1ls 
gcsamlwirtschafllich gerechtfertigt anerkennen un,i 
die Ablehnung eines Zulassungsantrag nur in Aus­
nahmefällen gutheißen wolle. Die F ;issung der er­
wähnten Vorschrift (., ... darf nur versagt werdc>n. 
wenn ... ") läßt nur den Schluß zu, daß bei Vorlie­
gen der Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 a bis c KWG 
ein Rechts ans p r u c h auf Erteilung der bean­
tragten Erlaubnis besteht, die Erlaubnis also dann 
nicht als Ermessensakt anzu3t'hen ist. 
Das beklagte Ministerium hat aueh aus zutreffen­
den Erwägungen angenommen, daß die Erü[fnun~ 
einer Filiale der Klägerin in L. mit Rücksicht au r 
die örtlichen und gesamtwirtschaftlichen Bedürf­
nisse nicht gerechtfertigt c>rschcmt. (Wird im Ein­
zelnen ausgeführt). 

1. Anmerkung: 

Das Oberverw::llt'.lngsgerid1l h;it wegen der gnmd­
sätzlichen Rechtsfrage die Revision zum Bundesve1 -
wall ungsgerid1t zugelassen . Die Klägc-r in ha l inzwischen 
Revision eingelegt. Das Bundcsverwaltungsgerid1t wird 
sich demnach letztinstanzlich mit der Beaürfnisp1 üfuug 
nach § 4 Abs. 1 b KWG zu befassen haben. 

Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Becker, Kobl<.nz 

2. A n m e r k u n g : 

Die vorliegt•nde Entstlleidung des a.ierverwaltungs­
gerichtes Rheinland-Pfalz ist im Ergebnis zu begrüßen, 
weil sie sich erstmalig mit der Frage der Bedürfnis­
prüfung im Kreditgewerbe eingeh<:nd auseinande1sctzt. 
Insbesondere können die Ausführungen des Gerichtes 
unter Ziffer 1 nur unterstnchen werden. Wenn auch 
dem Ergebnis voll zuzustimmen ist, so gibt die Ent­
scheidung dol:h zu folgenden kritischen Bemerkungen 
Anlaß: 

l. Das Oberverwaltungsgericht begründet die Ver­
einbarkeit der Bedürfnisprüfung nach § 4 Abs. 1 Bucbsl. 
b KWG mit dem Grundgesetz - dieser Tell der Ent­
scheidungsgründe ist oben nicht abgedrucln - damit, 
daß das 111 Artikel 12 Abs. 1 GG erwähnte Grnndrecht 
der Berufsfreiheit nur als ein Ausfluß des allgememen 
Grundrechts auf freie Entfaltung der Persönllchkeit .lU 

werten und deshalb an die in Artikel 2 Abs. 1 GG vor­
gesehenen Schranken gebunden sei. Artikel 2 GG macht 

• • 
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einen ausdrücklichen Vorbehalt dahin, daß in das all­
gemeine Persönlichkeitsred1t auf Grund eines Gesetzes 
eingegnffen werden darf. Aus dieser Bestimmung lei­
tet dann das OVG aus den unter l. der abgedruckten 
Entscheidung dargelegten überzeugenden Gründen die 
Zulässigkeit der Bedürfnisprüfung im Kreditgewerbe 
her (Anmerkung: Artikel 12 sieht dagegen nicht vor, 
daß von dem Grundsatz der frelen Berufs w a h I Ein­
schränkungen durch ein Gesetz gemacht werden kön­
nen). 

Diese Begründung des Oberverwaltungsgerichtes 
steht im Gegensatz zu der nunmehr bereits in ver­
schiedenen Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes 
zum Ausdruck gekommenen Rechtsauffassung. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat sowohl in dem in der 
.,Sparkasse" Heft 15 vom l. August 1954 S. 219 veröf­
fentlichten Gaststättenurteil als auch in den Urteilen 
vom 17. 12. 1953 betreffend die Bedürfnisprüfung im 
Kleinhandel mit Branntwein - abgedruckt in NJW 1954 
S. 1013 - und m den beiden Urteilen vom 10. 3. 1954 
betreffend die Bedürfnisprüfung im Kraftdroschken­
und Mietwagengewerbe - abgedruckt in NJW 1954 
S. 1054 und S . 1056 - ausgeführt, daß der Gesetzgeber 
nach dem Sinn und Zweck des Artikel 12 Abs. 1 GG be­
fugt sei, die Berufsaufnahme von einer Berufszulas­
sung abhängig zu machen und in einem besonderen 
Zulassungsverfahren zu prü!en, ob qcr Berufsbewerber 
den für die Ausübung des gewählten Berufes festge­
legten Bedingungen entspreche. Artikel 12 Abs. 1 stelle 
ein Spezialgesetz ohne Bindung an Artikel 2 GG dar. 
Denn wäre der Gesetzgeber der Auffassung gewesen, 
duß die Freiheit der beruflichen Betätigung, d ie einen 
wesentlichen Teil der freien Entfaltung der Persönlich­
keit bildet, schon von Artikel 2 Abs. 1 mitcrfaßt würde, 
so wlire es für ihn überflüssig gewesen, in Artikel 12 GG 
noch besQndere Bestimmungen zu treffen. Damit hält 
das Bundesvenvaltungsgeridlt die Einschrünkbarkeit 
des Rechtes der Berufsfreiheit durch ein Gesetz für 
unzulässig. Jedes Grundrecht findet jedoch nach seinem 
Wesensgehalt eine fü1· alle Grundrechte immanent gel­
tende Schranke, nämlich die Rücksichtnahme auf die 
.für den Bestand der Gemeinschaft notwendigen Rechts­
güter. Wenn dieser Bestand gefährdet ist, dann kann 
auch das Grundrecht der Berufsfreiheit nicht in An­
spruch genommen werden. 

Eine solche Gefährdung für den Bestand der Ge­
meinschaft läge aber vor, wenn Kreditinstitute zu­
künftig ohne jede Berücksichtigung der örtlichen und 
gesamtwirtschaftlichen Umstände zugelassen würden, 
wie das Oberverwaltungsgericht unter Ziffer 1 der ab­
gedruckten Entscheidung zutreffend ausführt. Einigkei t 
besteht insoweit, daß der Bedürfnisnachweis in kei­
nem Fall mehr von privatwirtschaftlid1en Motiven ge­
tragen sein darf. Es kann nicht Aufgabe des Staates 
und seiner Behörden sein, einen Berufsbewerber vor 
einem wirtschaftlichen Risiko, das er einzugehen 
wünscht, zu bewahren oder den vorhandenen Unter­
nehmen durch Verhinderung von Konkurrenz ein Min­
desteinkommen zu sichern. Da mit dem Wort „Be­
dürfnis" im he1·gebrachten Sinne auch die Vorstellung 
von _privatwirtschaftlichen Motiven verbunden ist, Ci­
schemt es unzweckmäßig, von dc1· weiteren Zulässig­
keit des „Bedürfnisnachweises" zu sprechen. Das Bun­
desverwallungsgericht hat in dem oben bereits ge­
schilderten K raftdrostllkenurteil überzeugend ausge­
führt, daß der im § 9 Abs. 2 Personenbeförderungs­
gesetz vorgesehene Bedürfnisnachweis als gegen das 
Grundgesetz verstoßend nicht mehr zulässig ist. Es hat 
jedoch demgegenüber die in § 9 Abs.1 des Personen­
beförderungsgesetzes in Verbindung mit § 11 der Durch­
führungsverordnung vorgesehene Prüfung, ob das Un­
ternehmen den Interessen des öffentlichen Verkehrs 
nicht zuwiderläuft, als weiterhin zulässig angesehen . 
Wenn man diese Gedankengänge des Bundesverwal­
tungsgerichtes aut das Kreditgewerbe anwendet, so 
muß auch weiterhin die Prüfung, ob die Erlaubnis 
unter Berücksichtigung der örtlichen und gesamtwirt­
schaftlichen Umstände gerechtfertigt erscheint, zu­
lässig sein, Wenn man die Prüfung nach § 4 Abs. 1 

Buchst. b KWG in diesem Sinne auffaßt, dürften gegen 
ihre verfassungsrechtliche Gültigkeit kPine Bedenken 
bestehen, da lediglich einem Wettbew,·rb vorgebeugt 
oder Einhalt geboten werden soll, der ohne eine der­
artige Regelung in einen versclüir!ten Knnkurrenz­
kampf ausarten und damit eine Gefahr für den Be­
stand der staatlichen Gemeinschaft oder ihrer Lebens­
funktionen hervorrufen würde. 

Um die verfassungsrechtliche Lage unter Berück­
sichtigung der in der Rechtsprechung des Bundesver­
wallungsgeridltes herausgearbeitt>ten Gesichtspunkte 
bei der Zulassung von Kreditinstituten in <l<.•m neuen 
Bundesgesetz über das Kreditwe~c-n l'inrn gesetzgebe­
rischen Ausdruck finden zu lassen, könnte die Zulas­
sung von Kreditinstituten unter nnderem von folgen­
der Voraussetzung abhängig gemacht werde>n: 

„Die Erlaubnis d::irf (unter anderem) nur versa!.(1 

werden, wenn gesamtwirbchaflliche oder örllidw 
Umstä nde erwarten Jassen, daß bei Erteilung der 
Erlnubnis stllutzwürdige Bel ange dC'1 Allg~meinheit 
gefährdet werden würden." 

2. In einem hier nicht abgedruckten Te il beschäftigt 
sich das O berve rwaltungsgerich t noch mit der gerade 
für Sparkassen besonders interessanten Frage der Zu­
lassung einer Niederlasi;ung oder Filinle. Das Ober­
verwaltungsgericht vertritt dahei die Meinung, daß die 
Standortwahl, also d1c- Möglichkeit der Eröffnung einer 
Niederlassung oder Filiale. die Berufswahl (Artikel 12 
Abs. 1 Satz 1 GG) bc.lreffc und nicht die Berufsaus­
übung (Artikrl 12 /\1.Js. 1 Sntz 2 GG). Sie.: stehe daher 
unter der Vetfas~uni::~qarantic- des Artikel 12 Abs. l 
Satz 1. Die B erufsw:1111 im S inn,, dit'.;(•r Bestimmung 
sei n icht eine nbstrakt theoretische F.ntsdieidung, son­
dern die Wnhl eint>s hestimmlc>n Sd iaffensplatzes im 
Wirtsd1aftsleben, zu der zw:mgi;Wufig aurb die Wahl 
eines bestimmten beruflid1en St,mdortc gehöre. 

Diesen Ausführungen des Obervenvaltungs~erichtes 
kann nicht gefolgt ,1 erden. Bei de1 (;rünli•mg von Nie­
derlnssungen und Zweigstellen handelt es sich nicht 
um eine Fra ge der Bei ufs w a h 1 , sonde>m der Berufs­
a u s ü b u n g. Dns Oberverwaltungsgeri(·ht trennt nicht 
die Standortwahl hei der Eröffnung c>int'r Hauptnie­
derlassung eines K reditinstitutes und die Standort­
wahl bei der Eröffnung einer Niederlassung oder 
Filiale. zweifellos gehört die Standodwahl bei der 
Eröffnung der lfouplniederlassung eines Institutes zur 
Berufs w a h 1, da es a bwegig ist zu sagen - wie auch 
das Bundesverwaltungsgericht in dem Kraftdroschken­
urteil ausgeführt hat - der Bewerber könne ja, wenn 
er in einer Gemeinde mangels ein s Bedürfnisses nicht 
zugelassen werde, es in einer anderen Gemeinde ver­
suchen. Denn bei einer durchaus denkbaren Überset­
zung des Berufes nuf weitem Raum würde es d:1hin 
kommen, daß der Zugang zu dic.sem Beruf gänzllch 
verschlossen würde. Die Eröffnung l'iner Niederlassung 
oder Zweigstelle erfolgt dagegen im allgemeinen erst 
zeitlid1 nach· der Eröffnung der Hauptniederlassung, 
nämlich dann, wenn sich das neu gegründete Kredit­
institut gut entwickelt hat und auf weitere wirtschaft­
hche Räume zur besseren Bedienung seiner Kund~cha!t 
übergreifen will. Sdion dataus geht hervor, daß nicht 
mehr die Wahl des ß l•ruks, sondern vielmehr die Art 
seiner Ausübung in Frage steht. Rechtlich h a t diese 
Unterscheidung insofern Bedeutung, als die Berufs­
ausübung gemäß Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 durch Gesetz 
geregelt werden kann. Im Gegensutr zur Ansicht des 
Oberverwaltungsgerichtes tauchen d,1her die verfas­
sungsrechtlichen Bedenken gegen d ie Prüfung der ört­
lichen gesamtwirtschaftlichen Umstände bei der Zu­
lassung einer Niededassung oder Zweigstelle überhaupt 
nicht auf. Die Bestimmungen der §§ 4 Abs. 1 Buchst. b 
und 3 Abs. 2 Buchst. a sind bei der Eröffnung von Nie­
derlassungen oder Zweigstellen unbedenklich gültig. 

3. Der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes 
kann auch im P,mkt 3 nicht zugestimmt werden. Das 
OVG vertritt die Ansicht, daß die Frage, ob örtliche 
und gesamtwirtschaflliche Bedürfnisse der Errichtung 
der Zweigstelle eines Kreditinstituts entgegenstehen, 
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einen SCl!l<'nannten unbestimmten Rechtsbegriff im 
Sinne der s tänj1gen Rechtsprechung des OVG Rhein­
land-Pfalz (vgl. DVBI. 1952 S. 187 und Bayer. OGH in 
DVBI. 1952 S. 178) zu anderen ver~leichbaren gewerbe­
und wirtschafts ra:htlichen Vorschriften und nicht eine 
nur auf einen Fehlgebrauch nachr, üfbare Ermessens­
entscheidung d<1rstellt. Die von dern Obervenvaltungs­
gerlcht in dl:11 hier nid1t vt>1·i1ffentli.:hten Gründen des 
Urteils vorg non,mene N;ichprufung des örtlichen und 
gesamtwirtsdrnftlid1en Bedürfnisses beschränkt sich 
pral;tisch darfluf, die Ausführungen des !.><'klagten Mi­
nisteriums fß ,nkaufsidltsbehörde) zum Gegenstand der 
Entschei·lung. ~runde zu machen. da ein Gencht natur­
gemäß die volkswirtschafllidlen Zusammenhänge kaum 
aus eigener Anschauung kennen und prufen kann. 
Praktisch R<'Sl'hen, bedeutet diese Art der Nachprüfung 
keine echte Entscheidung der Sach- und Redltslage, 
soncfern vielmehr die Prüfung, ob die von der Bank­
auf., H htsbehorde a ngestell ten Ermittlungen und Erwä­
gungen m sich schlüssig sind. Wenn sich das Urteil des 
Oberverwaltunggerichtes damit praktisch als eine Pn.i­
!ung darstellt, nh d ie Behörde ihr Ermessen richtig ge­
braucht hat und kein Ermessensfehler vorliegt, so 
sollte d,1s den Parteien g<'gc:nüber audi ganz klar aus­
gesprochen werden. 

öffentlichen Verkehrs entspredle oder widerspreche, 
richte sich nicht allein nach Umfang, Bevölkerungs­
zahl und wirtschaftlicher Struktur des zu betreibenden 
Verkehrsbetriebes. Hinzu komme die von der Verwal­
tung zu lösende Frage, mit welchen Verkehrsmitte!n 
die Interessen des öffentlichen Verkehrs befriedigt 
werden sollten, ob durciJ Einrichtung oder Ausbau von 
Schienen-, Bahn- oder sonstigen Linien-Ve,·kehrsmit­
teln oder durch Zulassung anderer öf!enllid1er Ver­
kehrsmittel. Die Entscheidung hierüber müsse dem 
Willensen,schluß der Verwaltungsbehörde überlassen 
bleiben. Schon ihrer Struktur nach könne es sich dabei 
nicht um eme Rechtsfrage handeln. Danach, so führt 
das Bundesverwaltungsgericht weiter aus, seien die 
Verwaltungsgerichte nicht befugt, Erwägungen dar0ber 
ar.zustellen, welche Zahl von Kraftdroschken In jeder 
Gemeinde notwendig und ausreichend sei, um die An­
forderungen des öffentlichen Verkehrs unter Berück­
sichtigung der sonst vorhandenen Verkehrsmittel zu 
erfüllen. Sie hätten lediglich darüber zu wachen, daß 
d 1e Verwaltungsbehörden bei ihren in dieser Bezie­
hung zu treffenden Entscheidungen sich keiner Er­
messensfehler schuldig machten. 

Diese Grundsätze des Bundesverwaltungsgerichtes 
müssen auf die Frage, ob örtliche und gesamtwirtsdlaft­
Jiche Umstände der Zulassung eines Kreditinstitutes 
entgegenstehen, entsprechend angewandt werden, denn 
es handelt sich bei dem Begriff des örtliciJen und ge­
samtwirtschaftlichen Umstandes um einen ähnlichen 
volkswirtschaftlichen Begriff wie „die Interessen des 
öffentlichen Verkehrs" in dem vom Bundesverwal­
tungsgericht entschiedenen Fall. 

Das Bundcsver\\'□ llu1,gsgerieht hat s ich offenbar in 
Erkenntnis der praktisch im Gericht-!'verfohren nicht 
durchzuführenden Nachprüfbarkeil von volksw1rtschaft­
lichen Tatbeständt'n in dem oben erwiihnten Kraft­
droschkenur te1I ci,thin ausgesprochen, daß die Beurtei­
lung der F, .ige, ob im Einzelfoll den Interessen des 
öffentlichen Verkehrs Genüge geleistet ist, sich nach 
verkehrspolitischen und , ·e1 kl:hr~wi1 tschu ft 11then Ge­
sichtspunkten rid1te. Sie liege dc~hall.J irn Er me!>~, 11 der 
Verwaltung. Bei dem Bt:-griff „Inte1 css ·n d1..$ o ffent­
lichen Vcrkchfä" v«>rsagten olijektivc Maßstäbe und 
Erfuhrnr,i:,,füze. Was im Einze lfall dl.n In te1c:.sen Lies 

Die Kreditinstitute werden daher zukünftig damit 
zu redlnen haben, daß die Verwaltungsge richte nur 
prütP.n können, ob die Bankaufsichtsbehörde ihr Er­
messen richtig ausgeübt hat. RA Dr. Hammer, Bonn 

Zur Glaubhaftmachung des Sicherungseigentums der Sparkasse 

gegenüber emem pfändenden Gläubiger des Sicherungsgebers 

I 
Die von C „ r· "1 1 er (,.Spa1 bsse" l 9541253 ff.) in der 

AnmE-1 kung wm Beschluß des Landgeridlts Bielefeld 
vom 28. 5.1953 vertr('tene Ansicht, dall die Sp:irkasse 
im Falle einer Pfändung von ihr zur Sicherung über­
eigr,<>ten Gegenständen dem pfiindend«>n Gbubiger des 
Sicher·.n~~~f'IJ1'1-~ led1gl 1c.h den S1ch<>rungsübcreignungs­
vertrag , "1, 1 -,,. n b1-auche, um das Be t<>hen ihres die 
Veräußen„ng 1,1:icl-- rnden Rechts narh § 771 ZPO wahr­
scheinlich w 1t1c<ci1en, vermag in dieser allgemeinen 
Formulierung n1dlt zu überzeugen und bedarf einer 
wesentlichen Einschränkung An die Wahrscheinlich­
machung des Sid1erungscigentums sind in bestimmten 
Ffillen ,mdl?rc Anforderungen zu stellen als bei dl?r Gel­
tendmachung q "Vöhnlichen Eigentums. Es ist nämlich 
~ine Diffrn·nn„rnng insofern vorzunehmen, als die 
Bestellung des Sa:herungseigentums in zwei Formen 
erfolgen kann: Einmal a uflösend bedingt durch die 
Erfullung der Ansprüche des Kreditgebers, so daß bei 
Erfüllung von dessen Forderungen der Kreditnehmer 
automatisch wieder das Eigentum an dem sicherungs­
übereigneten Cl•genstand erlangt, und zum anderen 
durm eine unbedingte Übereignung unter Übernahme 
einer Verpflichtung des Kreditgebers, nach Tilgung 
5elner Fur ,l„rung das Eigentum auf den Kreditnehmer 
zurilckzuübe, t, agen. Hieraus folgt. daß in der ersten 
Alternative der Bestand der Forderung, zu deren S iche­
rung die Sicherungsübereignung vorgenommen worden 
ist, eine ausschlaggeb<?nde Bedeutung für die Existenz 
des Sicherungseigentums besitzt, da eine Erfüllung der 
Forderung ohne wf:iteres Dazutun der Vertragsparteien 
den E,igentumsn.ickübergang au! den Sicherungsgeber 

zur Folge hat. In diesem Falle kann es daher keines­
wegs als genügend angesehen werden, wenn die Spar­
kasse als Kreditgeberin dem pfändenden Gläubiger den 
Sicherungsübereignungsvertrag zur Wahrsdleinlichma­
chung ihres Sicherungseigentums vorlegt; denn aus der 
Vorlage des Vertrages allein kann der Gläubiger noch 
nicht den Schluß ziehen, daß der Forderungsbetrag 
nicht zurückgezahlt worden ist. Die Möglichkeit, daß 
ein Eigentumswechsel infolge Zahlung des Forderungs. 
betrages - ohne daß die Sparkasse sich dessen bewußt 
zu sein brauchte - er[olgt ist, läßt die bloße Behaup­
tung der Kasse, Ihr Sicherungseigentum bestehe noch, 
als zur Wahrscheinlichmachung des Sicherungseigen­
tums nidlt ausreichend ersdleinen. Die Abhii ngigkeit 
der Existenz des Sicherungseigentums von dem Bestand 
der Forderung ist in diesem Falle so stark, daß d ie 
Wahrscheinlichmachung Angaben über den Forderungs­
bestand mit umfaßt. Der pfändende Gläubiger kann 
somit - insofern ist die von Cape 11 er aufgestellte 
These einzuschränken - bei auflösend bedingter 
S icherungsübereignung verlangen, daß die Sparkasse 
selbstverständlich im Rahmen des zu wahrenden Bank­
geheimnisses - ausdrückliche Angaben über den Be­
stand der Forderung madlt, die in Verbindung mit dem 
vorgelegten Sicherungsübereignun~svertrag das Siche­
rungseigentum der Kasse als wahrsdleinlich erscheinen 
lassen. 

Anders ist die Rechtslage dagegen bei einer verein­
barten unbedingten Sicherungsübereignung. Da hier die 
Rückzahlung des gewährten Kredits nicht die auto­
matische Rückübertragung des Eigentums auf den Kre­
ditnehmer zur Folge hat, sondern vielmehr eine er-

• • 
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An den 

Sparkassen _ und Giroverband 
für Schleswig - Holstein 

K i e 1 

Scha./Lg. 

Betr. : 

16„12.54 Vor . /Rr. 24 .1 2. 54 

Bundesgesetz über das Kreditwesen/Regelung 
der Bankaufsicht. 

den uns zur Kenntnisnahme 
Wir danken Ihnen für eines Bundesgesetzes über 
übersand~en "En~wurfd geben Ihnen diesen in der das Kreditwesen un 
Anlage wieder zurück. 

J_ 

Hochachtungsvoll I 

SSP P.RXASS10R1Ml/JI 
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SPARKASSEN- UND GIROVERBAND FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN 

1 

L 

KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS 

An die 
Kreissparkasse Stormarn 

( 24b) Bad O 1 d e s 1 o e 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

7 KIEL, SCHEVENBROCKE 2-6 
POSTFACH 62 
R U F -40981 

Ihr Zeichen 

.. -./Rr. 
Tag 

16.Dezember 1954 

• 
• Betr.: Bundesgesetz über das Kreditwesen/ Regelung der Bankauf-

sicht. 

Nach dem uns zuletzt bekanntgewordenen Entwurf des neuen KWG ist 
von der zentralen Bankaufsicht abgegangen und an deren Stelle vor­
gesehen, daß die Bankaufsicht bei den Ländern liegen soll. 

Wir fügen den uns vorliegenden Entwurf zu Ihrer vertraulichen Kennt­
nisnahme bei. Für Rückgabe wären wir dankbar, da uns nur ein Exemplar 
zur Verfügung steht. 

Hochacht oll 
) ... __, .. ""' Giroverband 

Holstein 

Anlage 
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An den 

Sparkassen - und Giroverband 
für Schleswig_ Holstein 

K i e 1 

-./Rr. 11.12.54 

Beim Bundeswirtschaftsminieterium soll ein Referentenentwurf 
über ein ~reditwesensgesetz vorliegen, welches insbesondere die 
Bankenaufsicht und die Zulaosung von Instituten regeln soll. :ach 
diesem ~ntwurf soll die Bankenaufsicht von den Ländern auf den 

- Bund überführt werden. Uns interessiert dieser Entwurf im Zus mmen­
hang mit unserem Hamburger Prozeß, weil ja evt. die Zulassungsfrage 
in diesem Gesetz geregelt worden soll. Wir wären Ihnen zu Dank 
verpflichtet, wenn Sie uns 1 Exemplar dieses Entwurfes beschaffen 
könnten. Vielleicht ist es über die Bankenaufsicht Schleswig 
Holstein möglich. 

Für eine baldige Erledigung wären wir Ihnen sehr dankbar . 

Hochachtungsvoll 

KREISSPARKASSE STORMARN 
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An den 

Sparkassen - und ~iroverband 
für Schleswig _ Holstein 

K i e 1 

- . /Rr . 11 . 12.54 

Beim Bundeswirtschaftsministerium soll ein Referentenentwurf 
Uber ein Kreditwesensgesetz vorliegen , welches insbesondere die 
Bankenaufsicht und die Zulassung von Instituten regeln soll . Nach 
diesem Entwurf soll die Bankenaufsicht von den Ländern auf den 
Bund überführt werden . Uns interessiert dieser Entwurf im Zusammen­
hang mit unserem Hamburger Prozeß , weil ja evt . die Zulassungsfrage 
in diesem Gesetz geregelt werden soll . Wir wären Ihnen zu Dank 
verpflichtet, wenn Sie uns 1 Exemplar dieses Entwurfes beschaffen 
könnten. Yielleicht ist es über die Bankenaufsichi Schleswig -
Holstein möglich. 

Für eine baldige Erledigung wären wir Ihnen sehr dankbar. 

Hochachtungsvoll 

KREISSPARKASSE STORMARN 



(") 
0 
\ 

w 
C 
L.. 

CO 
E 
L.. 

0 
1 ' 

Cl) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

L.. 

CO cn 
Q) 
L.. 

~ 

..-.. 
(9 
LL 
0 -
~ 
CU 
..c 
(.) 
cn 
C 
(].) 

E 
(].) 
0) 
cn 
0) 
C 
:::J 
..c 
(.) 
cn 
s-
o 

LL 
(].) 
..c 
(.) 
cn 

......, LO 
:::J CX) 
(].) 0 
o"'" 
(].) LO 
·- ~ 
"'O~ 
..c 5-
(.) (].) 

:5 E 
-o E 
t:::: :::J 
(].) C 

"'O ......, 
5- ~ 
·o (].) 
~ -~ (].) e 
(9 a_ 

• • 

• • 

'"" 
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 5~ 

BEHORDE FUR WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

ALLGEMEINE ABTEILUNG 
BANKEN AUFSICHT 

- A 40 . 1 -
FERNSPRECHER, 34 10 17 
BEHORDENNETZ: 36 } App. 330 

An die 
Kreissparkasse Stormarn 

Bad Oldesloe 
Am Markt 

10. Februar 1955 

' i S ,. 

/ _1 -
Betr.: Ihre Hamburger Zweigstellen 
Bezug: Ihr Schreiben vom 2. Dezember 1954 

I 

Da Sie nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes gegenwärtig 
befugt sind, in den von Ihnen auf hamburgischem Gebiet zur Zeit 
noch unterhaltenen Niederlassung en Sparkassengeschäfte zu betrei­
ben, fehlt es an einem Rechtsschutzbedürfnis für die Erteilung ei­
ner vorsorglichen Erlaubnis. 

trber Toren Antrag vom 2. Dezember 1954 kann daher, wie im Einver­
nehmen mit der Finanzbehörde als Sparkassenaufsichtsbehörde mitge­
teilt wird , nicht entschieden werden. 

~ 
Bankdirektor 

ANSCHRIFf , ('Ha) HAMBURG 36, GROSSE BLEICHEN 23-27 . DRAHTANSCHRIFf , MERCURBEHOERDE . FERNSCHRElßER , 0211100 
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Herrn 

Landrat Siege 1 

Bad Oldesloe 

2 . Sparkassen - und Giroverband , Kiel 

3. Landesregierung - Innenministerium -
Sp~rkassenaufsicht , Kiel 

4 . Landesregierung - JirtPchaf+sministerium­
Bankenaufsicht , Kiel 

- . /Rr. 11.2.1955 

Betr . : Hamburger Zweigstellen. 

In unserer Angelegenheit Hamburger Zweigs tellen übersenden wir 
in der Anlage Abschrift eines Schreibens der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 10.2 . 55 auf unsere Eingabe vom 2.12 . 1954. 

KREI SSPARKASSE STORMARN 

Anl age 
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SPARKASSEN- UND GIROVERBAND FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
KOR P E R SC HAFT D ES O F F EN T LJ C HE N RE C H T S 

1 An die 
Direktion 
der Kreissparkasse Stormarn 

(24b) Bad O 1 des 1 o e 
- .-.-.-.-.-.-.-.-.-. - .- .- .-

Ihr Z eichen Ihr Schr~iben vom 

7 

_J 

( r 
KIEi-, S HEV E N B R□ CKE 2-6 
P OS~FA H 62 
RU F • 0981 

Unser Zeichen Tag 

-./Rr . 11 . 2 . 55 cha/Lg . 17 . Februar 1955 

Betr.: Hamburge r Z,eigstellen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 11. d . M. u nd haben von 
der tellungnahme der Freien und Hansestadt Bamburg - Behörde f ü r 
Wirtschaft und Verkehr- vom 10 . 2 . 195? Kenntnis genommen . Die 
Entscheidung überrascht uns nicht . Immer hin ist sie insofern von _, 

Wert, als klar dar aus hervorgeht , daß Ihre Sparkasse die Genehmi -
gung zur Unterhaltung der Zwe igstel l en i n Hamburg innehat . Für den 
Fal l, daß die Sparkasse in dem anhängigen Rechtss t re i t endgültig 
unterliegt , könnte dieser Umstand Bedeutung gewinnen. 

Hochachtungsvoll 
Sparkasse Giroverband 

"~-~,.t,; e,wig-Holstein 
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AMTLICHER ANZEIGER 
TEIL ß DES HAMBURGISCHEN GESETZ- UND VERORDNUNGSBLA TTES 

1 Nr. 91 MfITWOCH, DEN 27. APBIL 1955 1 

1'zlordnun,_ü:a die ~~&~~~:::~ =f ~r: ?::i•: 

hlaalt 
Seite 

Re!!i: einer &!tgung ........ .. .... .. .. .. . 
Verzeichnis der schaupfüchtigen Wasserläufe im Ge-

biet der Freien und Hansestadt Hamburg ... . 
Straßensperrung ... . .................. ... .. . .. . 

}§7 
}88 

J89 
'.594 

Str~ensperrung ......... ... . , ..... .. . . .. . .. . , , . 
Wasserstand der Dove-Elbe oberhalb der Taten­

berger Schleuse und des Bergedorfer Schleuscn-
grabens oberhalb der Krapphof-Schleuse .... . . 

Freihaienverbot . .. ........ , ............ ..... . . . 

Seite 
394 

394 
394 

· ­• BEKANNTMACHUNGEN 
Anordnung 

iibu dle Za&tindipeit auf dem Gebiet 
des Geld- und Knditwcaena. 

Zur Ausführung und Ergänzung des Senatsbeschlusses 
üoo dAe Zuständigkeit auf dem Gebiet des Geld- und 
K,cditwescns vom 25. Juli 1952 (bekanntgemacht durch 
das Organisationsamt im Amtlichen Anuiger Seite 663) 
wird bcfflmmt: 

§ l 
Für die Au!Jtabcn auE dem Gebiet des Geld- und Kre­

ditwesens cinsdiließlich der Bankenaufsicht, insbesondere 
lür die Durchführung der hierzu ergangenen Gesetze und 
Verordnungcn - Anlage - ist die Behörde Eür Wirt­
schaft und Verkehr zuständig, soweit nicht die §§ 2 und 3 
dies« Anordnung etwas ander~s bestimmen. 

• 
§2 

(1) Das Vcrordnunprccht auf dem Gebiet des Geld­
und kredihftscns verbleibt dem Senat. Die Befugnis der 

~ hörde Eür Wirtsch.aEt und Verkehr zum Erlaß von all­
~ eincn Anordnungen gegenüber den Kreditinstituten 

auf Grund der §§ 32 f und 36 letzter Satz des Gesetzes 
über cLu Kttditwaen wird hiervon nicht berührt. 

(2) Der Senat nimmt die Aufgaben des Ministe,;,räsi­
..._ ad Pactieiailten Im Sm11e der M.iUtiirttJicrungs­
MOO b C Nr. 1'2 - .Landeszentralba.u.ken - wahr. Er 
•~ die Sat.wi1 der undcucntralbank. 

C,) Der Sea.u ist fer11er zusthdig: 
J) für die Bestellunr von Staabltommi~ren und 

Tnuhmdem bei den Kreditinstituten, soweit 
a aida aicht wn eine Maßnahme nach § 32 e 
des Gesetics über das Kreditwesen handelt; 

b) für Verwaltungsakte auf Grund folgender Be­
ltimmUDpD: 

u) §§ 29 und H A~tz 2 des Gesetzes über 
fu Kreditwesen; 

bb) § 1 de.1 Hypothckenban.kgcsetus; 
cc) §§ 1, 10 Abs.ata J und 12 Absatz J des 

Gnetzu übet' SchiEEspfandbriefbu.lten; 
c) für die Wahrnehmung der in dm Satzungen 

der Huab11r1tt Sparcusc von 1827 und der 
Nca.cn Sparca11e TOD l!IM dem ~ übertrage- · 
Mil~. 

§ 3 
(1) Die Finanzbehörde ist zuständig für das öffent­

liche Kreditwesen, insbesondere 
a) des Wertpapierwesens der öffentlichen Hand, 
b) die Verschuldung der öffentlichen Hand {ein­

schließlich der Kreditaufnahme im Zentralbank­
system), 7 · 

c) AU5gleichsforderungcn mit Ausnahme der Prü­
fung und Bestätigung von Umstellungsrech­
nungen und Zuteilung von Ausgleichsforde­
rungen bei Geldinstituten. 

(2) Die Finanzbehörde ist ferner zuständig für die 
Ausübung der Staatsaufsicht über die Hamburgische 
LandC$bank und die Wahrnehmung der Rechte, die sich 
für die Freie und Hansestadt Hamburg a115 der Kapital­
einlage bei der Landeszentralbank ergeben. 

§ ~ 
(1) Die Finanzbehörde und die Behörde für WirtschaEt 

und Verkehr haben sich in allen das Geld- und Kredit· 
wesen berührenden Fragen grundsätzlicher Bedeutung 
gegenseitig zu beteiligen . 

(2) Die Finanzbehörde ist von der Behörde für Wirt­
schaft und Verkehr bei allen Entscheidungen, die für die 
Finanzen oder die Finanzverwaltung der Freien und 
Hansestadt Hamburg von Bedeutung sind, und die Be­
hörde für Wirtschaft und Verkehr ist von der Finanz­
behörde bei allen Entscheidungen, die kapitalmarktpoli­
tisch von Bedeutung sind, zu beteiligen. 

§ 5 
(1) Für die Aufgaben der in der Anlage Zilfer 11 

und 18 zitierttn Gesetze bleiben die bisherigen Zustän­
diglceitsanordnungen vom 27. August 1954 (Amtlicher 
Anzeiger Seite 739) und vom 28. November 1950 (Amt­
licher Anzeiger Seite 871) aufrechterhalten. 

(2) Die Stiftungsaulsicht über die Sparkassen wird 
durdi diese Anordnung nidit berührt. 

§ 6 
§ 1 Absatz + des Gesetzes über Verwaltungsbehörden 

in der Fassung vom :50. Juli 1952 (Gesetz. und Verord­
llWlpblatt Seite 16:5) bleibt unberührt. 

~Btbcn In der Versammlung des Senats, 
u,s H • m b ur J, den 12. April 1955. 
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388 AMTLICHER ANZEIGER 27. APRIL 1955 NL9l 

Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet des 
Geld• und Kreditwesens 

(Der Aufzählung ,kommt keine abschließende 
Bedeutung zu) 

1. Gesetz. über das Kreditwesen vom 25. September 1939 
(Reichsgesetzblatt I Seite 1955) in der Fassung der 
Verordnungen vom 23. Juli 1940 und 18. September 
194-i (Reichsgesetzblatt I 1940 Seite l0i7, 19« Seite 
211) sowie der zur Durchführung und Ergänzung 
ergangenen Verordnungen. 

2. Hypothekenbankgesetz vom lJ. Juli 1899 (Reichs­
gesetzblatt Seite 375) in der Fassung der Gesetze 
vom 14. Juli l92J, 26. Januar 1926, 21. Dezember 1927 
und 29. März 19JO (Reichsgesetzblatt I l92J Seite 6J5. 
1926 Seite 97, 1927 Seite 491 und 19JO Seite 108). 

3. Gesetz. _über Schiffspfandbriefbankcn (Schiffsbank­
gesetz) m der Fassung vom 8. April 194J (Reichs­
gesetzblatt I Seite 241). 

4. Gese~. über eine vorübergehende Erweiterung der 
Gestbafte der Hypotheken- und Schiffspfandbrief­
banken vom 5. August 1950 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 35J). 

5. Gesetz. über weitere Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Hypotheken- und Schiffsbankrechfa sowie über Aus­
nahmen von § 247 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz­
buches vom 30. April 1954 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 115). 

6. Gesetz. über die Pfandbriefe und verwandten Schuld­
verschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten 
vom 21. Dezember 1927 (Reichs~etzblatt I Seite ½92) 
in der Fassung des Gesetzes v'ofn 12. März 1931 und 
der Verordnung vom 16. November 1940 (Reichs­
gesetzblatt I 1931 Seite 32, 1940 Seite 1521). 

7. ?weite _Yerordnung zur Durchführung des Gesetzes 
uber die Pfandbriefe und verwaniten Schuldver­
schreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten 
vom 20. Dezember 1938 (Reichsgesetzblatt I Seite 1904). 

8. Gesetz ~her die Verwahrung und Anschaffung von 
Wertpapieren vom 4. Februar 1937 (Reichsgesetz-
blatt I Seite 171). . 

9. Gesetz 2ur Bereinigung des Wertpapierwesell$ (Wert­
{>apierbereinigungsgesetz) vom 19. August 1949 
(Gesetzblatt der Verwaltung des vereinigten Wirt­
schaftsgebietes - WiGBI. - Seite 295) mit Ände­
rungs- und Ergänzungsgesetzen vom 29. März 1951 
und 20. August 1953 (Bundesgesetzblatt I 1951 Seite 
211 , 1953 Seite 940) . 

10. Gesetz.- zur Bereinigung von deutschen Schuldver­
schreibungen, die auf ausländische Währung lauten 
(Bereinigungsgesetz. für deutsche Awlandsbonds) vom 
25. August 1952 (Bundesgesetzblatt I Seite 553) . 

11. Gesetz. über die staatliche Genehmigung der Ausgabe 
von Inhaber- und Orderschuldverschreibun~en vom 
26. Juni 1954 (Bunde~esetzblatt I Seite 147). 

12. Gesetz Nr. 63 der britischen Militärregierung. Drittes 
Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungs­
gesetz), (Amtsblatt der Militärregierung Seite 862) 
nebst den dazu erlassenen Durduülirungsverord­
nungen. 

13. Verordnung Nr. n2 (Erste .AbänderunJ der brittsdlb 
Miliürregierung (Amtsblatt du MilltJrregiCl'lalg 
Seite 1067) in der Fassung des Guctzes Nr. ll der 
Alliierten Hohen Kommission (Amtsblatt der Alliier­
ten Hohen Kommission Seite 118), des Gesetzes vo111 
3. November 1952 (Bundesgesetzblatt I Seite 729) uad 
des Gesetzes vom 7. September 1953 (Bundesiesett• 
blatt I Seite 1319). · 

14. Gesetz über den Niederlassungsbereich von Krc.dJt.; 
instituten vom 29. März 1952 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 217). 

15. Gesetz über die innerdeutsche Regelung von Vor­
kricgsremboursverbindlichkeiteia vom 20, Aua,ut 19.ß 
(Bundesgesetzblatt I Seite 999). 

16. Verordnung des Reichsprüidcnten übn die Spar- 11114 
Girolcassen sowie die kommunalen Giroverbände uncl 
kommunalen Kreditinstitute vom 5. Ausu,t 19]1 
(Reichsgcsetz:blatt I Seite 429) in dc.r p___, du 
Cesetzes vom 7. Juni 1939 (Reldugescublatt I 
Seite 986). 

17. Fünfter Teil der Dritten Verordnung des Reidi.s­
präsidenten zur SidieTUn~ von ~aft lllld Pmaa­
zen und zur Bekämpfung politischer Aussdireiiun~n 
vom 6. Oktober 1931 (Reichsgesetzblatt I Seite s_J7) 
in der Fassung der Verordnungen vom 8. Dezealtcr 
1931 und 5. Dezember 19J9 (Reichsgesenblatt 1 1931 
Seite 699, 1939 Seite HlJ). 

18. Zweites Gesetz. über die Eintragung von Schillspf.aad­
rechten in ausländischer Währung vom 29. März. 1923 
(Reichsgesetzblatt I Seite 232) in der Fassun1 des 
Vierten Gesetzes über die Eintragung von Sdii.Us­
pfandrechten in ausländischer Währung vom 19. De­
zember 19JO (Reichsgesetzblatt I Seite 629). 

19. Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete de, 
Bank- und Sparkassenwesens vom 5. Dezember 1939 
(Reichsgesetzblatt I Seite 2413) in der Fassung der 
Verordnung vom 31. Dezember 1940 (Reichsgesetz­
blatt I 1941 Seite 19). 

20. Verordnung über den Kommunalkredit der Spar­
kassen vom 24. April 1941 (Reichsgesetzblatt I 
Seite 223). 

.. 
Rechtskraft einer Umlegung. 

Die Umlegungskommission hat in dem Teilgebiet fV 
des Umlegungsverfahrens U 51 

(Planbezirk D 83151 Eisenbahnstrecke Hambun­
Hauptbahnhof - Bahnhof Berliner Tor - Hoc:fi, 
wasserbassin - Bille - Oberhafen - Eisenbahn-
körper an der AJtländer Straße - Norderstraße) 

auf Grund des § 34 Absatz 2 des Gesetzes über den Auf. 
bau der Hansestadt Hamburg vom 11. April 1949 für die 
Ordnungsnummern 768 (Gotenstraße Flurstück 1375) und 
769 (Gotenstraße Flurstück 1376) die Rechtskraft des Um­
legungsplanes mit dem Umlegungsverzeichnis und die des 
Verteilungsverzeichnisses, für die Ordnungsnummern HI 
(Lorenzstraße Flurstüdc 333) und 454 (Nagelsweg Flur­
stü~ 651) die Rechtskraft des Verteilungsverzeichnisses, 
sowie auf Grund des § 36 des oben aufgeführten Gesetzes 
~r die Ordnungsnummer l07 (Gotenstraße Flurstück 815) 
d,e Rechtskraft des Umlcgungsplanes mit dem Umlegunp­
verzeichnis festgestellt. 

Hamburg, den 22. April 195S. 

1126 Die Umle,unpkommfulon 
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235/3 

A b s c h r i f t 
-----------······ .... ------

• Bankenaufsicht ist revisionsbedürftig" 

Im Ilinblick auf die Neufassung des Kreditwesengoactzea heißt es in 

einem Kommentar der" Zeit" , daß die Bestimmungen des bisherigen 

Kreditwesenaesetzea , wonach Niederlassungen und Zweigstellen von 

Kreditinstituten nur bei einem örtlichen und gesamtwirt~choftlicben 

Bedürfnis errichtet werden dürfen , unter dem Gesichtspunkt einer 

Vereinfachung der Verwnltung erlassen worden seien. Solche Gesichtspunkte 

könnten heute aber keine Rolle mehr spielen. Es habe sich zur Genüge 

gezeigt, daß die Aufsichtsbehörde nicht die Funktionen einer Geschäfts­

leitung übernehmen könne. Wenn auch mit dieser Bestimoung eine Iland-

babe für die Eindämmung der etar ·en Konzentrationstendenzen im Kredit­

gewerbe gegeben sei , so dürfe dieser Schutz nicht zur Erstarrung führen. 

Dieser Teil der Bankenaufsicht sei im Grunde keine Verwaltungs-, sondern 

eine Regierungsaufgabe. Dies sollte bei der Nou!assung des Kreditwesengesetz 

scharf herausgearbeitet werden• Wenn hier nicht die große wirtschaftspoli­

tische Konzeption zum Zuge koJ:llile , dann würden neue Zweigstellen, Nieder­

lassungen und Depositenkassen zwischen den Interessenten und der 

Bankenaufsicht ausgehandelt. Dies habe jedoch mit einer vernünftigen 

Bankenaufsicht nichts mohr zu tun. Es sollte überhaupt gleicht;ültig 

sein, ob ein Institut an seinem Sitz noch die eine oder andere Zweigstcll 

einrichten wolle oder nicht ; es handele sich hierbei schließlich doch 

nur um das "Hinauslegen von Schaltern" aus dem Ilauptgobäude , also um 

einen Service , der der Bankkundschaft und dem Sparer zugute komme.Mit 

Konkurrenz habe ca jedenfalls nichts zu tun. Das Zulassungevorfo.hren 

erweise sich hier als ein Eingriff der Behörde in die Dispositionafroihoit 

der Unternehmungen. 

Eine vernünftige Bankenaufsicht aollte von den örtlichen Interessen 

weit abgerückt werden , damit s i e die große Linie einhalten könne . Es wäre 

deshalb wohl am besten, die Bankenaufsicht wieder dem Dundes irtschafts­

ministeriwn zu überlassen , da dieses allein das Ganze übersehe • 

Die Zeit ~1/13 vom 13 . 10. 1955 
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A b s c h r i f t ---------

262/2 Wieder zentrale Bankenaufsicht ? 

Die ankenaufeicbt soll nach einem Vorentwurf zum Kreditwesongesetz 

wieder zentralisiert werden. Wie die• Welt" weiter mitteilt , ist 

jedoch nicht boabsiohtig , die Dankonaufsicht der künfigten Notenbank 

zu übertragen. vielmehr soll ein Dundesamt errichtet werden. Das Banken­

aufsichtsact solle vor allem bei Mißständen eingreifen und im wesentlichen 

für die Einhaltung der gesetzlichen Bo&timmungen Sorge tragen . • Es werde 

jedoch ni cht bofugt sein , re1lementi erend i n die Kreditpolitik oinzu.. 

jreifen, 

Außerdem s.e_i vorgesehen, i n das neue Kreditwesengesetz, deasen Fertig~ 

stelluna von der Verabsch i edung des Gesetzes über di e Bundesnotenbank und 

des Kartellgesetzes abhänge , die Kreditrichtsätze aufzunehmen. Ungoklärt 

aeien ferner die Fragon der Bedürfnisprüfung und der Zinsregelung. Aller 

Voraussicht nach werde das neue Gesetz keine volle Gewerbefreiheit bringen. 

lelt Nr. 267/4 vom 15. 11 . 1955 
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An das 

IUniatori doa Innern 

• • Hd . Herrn Oberre;ierungarat Ku ja t h 

K i e 1 

5+ J n . 1956 

Sehr c ehrtel' JJerr Oberregierun„srat ! 

In der Angel genheit · buraor Sparkassonprozeß überreiche ich Ihnen 
in der Anl ge Abschritten der beiden v-0m Oborlandes cricht llombur,i 
ergan onen Urteile in doppelter Auefortigun . leb d rf Si ittcn , 
je eino Au ferti un n die nnkenaufaicht weitorzuleitono Der Spar­
kaae n - und Giroverband hat e ondort die Urteile bsch iften erhalten. 

ie---boreitu zwischen Ihnen und une abgeeprochen , werden ir e cn dns 
Urteil de Ob rl ndee ericbtcs n vision boi Bundes erichtshof einlo en„ 
Das Urteil ist aaoh uoeeror Ansicht in ehrfach r Hinsicht r vision•­
würdi und revision Chig. I nerhalb der Notfrist von 8 T cn nach Zustel­
lung des Urteils babon wir durch unsor n Rcchtsanwolt bei Oborlandoa e­
richt in ßambur eine Vervollständi una bez O Berichtigun des T tbostan­
des in der Urteilsb ~rilndun d s Oberlandes erichtea beantragt. Di ri•t 
für die inlo un dor Berufung beim Bundesgerichtshof r· tt 21 . d . ta . 
ab. 
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DER INNENMINISTER 

•-/ -:/f- # .Jc,...:,h_ 1, Jen. 195 

~ c d 5. Januar 1956 

DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 
t,) 1 . J/() ·L24

b) t!!~:as,e~ü;i;;;.;;b~;;;;k~;\v~-70~9<) ..... . 
~/. p,,,-_,, Telefon 4 0891 

• /4, Femsdueiher 029823 
Besadi12eiten : 

Cesdiäftszeic:ben : 
I 31 Sp . 8002 - nur montags, dienstags, donnerstags 

end freitags von 9-1S Uhr (Im Antwortsdireiben anzugeben) 

,--

7 
An 
den Vorsitzenden des Vorstandes 
der Kreissparkasse Stormarn 
Herrn Landrat Siege 1 

in Bad O 1 des 1 o e 
Kreisverwaltung 

Betr .: Rechts s treit mi t den Hamburger Sparkassen. 

Die Kreissparkasse hatte bekanntlich auf meinen Rat bei 
der Hansestadt Hamburg die Genehmigung zur Beibehal tung 
ihrer jetzißen Nebenz~eigs tellen auf dem Hamburger Gebiet 
beantragt . Der Antrag ist durch die Bankenaufsichtsbehörde 
der Hansestadt Hamburg am 10. 2 . 1955 dahingehend beschieden 
worden , dass I hre Spa rkasse z . Zt . noch befugt ist , di e 
Niederlassungen in Hamburg zu betreiben, so dass aus 
diesem Grunde eine Entscheidung nicht notwendig sei . Da der 
Prozess mit den Hamburger Sparkassen nunmehr in der zweiten 
Instanz verloren gega ngen ist , halte ich es für zweckdienlich , 
dass Sie Ihren Antrag unter Hi nwe i s auf die Prozesslage er-

i,, neuern und hierbei erklären , Sie hätten zwa r vorsorglich 
Revision eingelegt , wären aber bereit , die Revision zurück­
zunehmen~ falls die Hansestadt Hamburg I hrem Antrag nunmehr 
~ ntsprechen würde . Das Gericht mJsste dann entscheiden , welche 

I Verpfl ~chtungen Ihrer Spa rkasse aus der Erfüllung des Vertrages 
von 1944 erwachsen . i ch halte diesen Versuch für eine möglich-
keit , die Hansestadt Hamburg selbst in di e Angelegenheit ein­
zuschalten. 

I m Auftrage : 
gez . Dr . Galet ~E 

9 

..., ' 

* : 
~ ~f ~ v 

<~ -t- e 
s,:1._NH 

...,, G , 
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KREISSPARKASSE STORMARN 
MUNDELSICHER. BAD OLDESLOE. AM MARKT· FERNRUF-SAMMEL-NR. 2021 

r 

L 

Kreissparkasse Stormarn, Bad Oldesloe 7 
An die 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Wirtschaft und Verkehr 

Allgemeine Abteilung Bankenaufsicht 

Hamburg 36 

Große Bleichen 23 - 27 
_J 

Banken: Hamburgische Landesbank, Hamburg 

Landeszentralbank Hamburg und L0beck 
Landesbank und Girozentrale Schlesw.-Holst. 

Kiel und Lübeck 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 'Tag 

A ltO • 1 ee/Rr. 17. Jan. 1956 

Betr.: Hamburger Z eigstellen der Kreissparkasse Stormarn. 

Wir beziehen uns auf unsere Eingabe vom 2. Dezember 195„ in welcher 
wir bereits ausfiihrten, daß der Pro~eß in obiger Angelegenheit aller 
Voraussicht nach bis zur dritten Instanz durchgeführt werde• Gegendas 
zu unseren Ungunsten ausgofallene Urteil des Oberlandesgerichte Hamburg 
haben wir·vorsorglich Bevision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
eingelegt• Unabhängig von der prozessualen Entscheidung des Rechtsstreite• 
kann nach unserer Auffassung die bestehende Genohmigung zur Unterhaltung 
unserer--Zweigatellen in Hamburg nur auf Grund der Bostimm1lilgen des KWG. 
zurückgenommen w11 Jan, bozw. kann nur unter den eindeutigen Voraua­
setzungen dieser Gesetzesbestimmungen die Fortführung des Geschäftsbe~ 
triebes unteraagi werden. Solche Voraussetzungen liegen _aber hier nicht 
vor. Mit unserer Auffassung befinden wir uns in voller Übereinstimmung 
mit unserer Aufsichtsbehörde • 

Für unsere weiteren Dispositionen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns 
auch Ihre Zustimmung zu unserer Auffassung baldgefälligst bestätigen 
wiirden. 

Der Vorstand 
der 

KREISSPARKASSE ST01W.11~ 

, 

Vorsitzender Direktor 
Landrat 

Hau p tz w c i gs t e I Jen: Hamburg-Rahlstedt, Reinbek, Hamburg-Sasel, Zarpen, Rethwisch, Hamburg-Wellingsbilttel, Ahrensburg, Harkshcide, 
Reinfeld, Trittau, Bargteheide, Hamburg-Wandsbek 

! Form. 5 ! Fri.t<.11od1 1,~ ....... w011tt1" 10000 12. 55 
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Der Leiter der 

Herrn 

Landrat Sieg c 1 

Bad Oldesloe 

-./Rr. 

Sehr goebrter Herr Landrat t 

In der Anlage überreiche ich Ihnen Abschrift eines Schreibens des 

Rechtsanwalts Prof. Dr. M ö h ring, Knrlsrube, vom 19.1.56 sowie . 
eine Abschrift eines von diesem gefertigten Vermerks in der Angelegenheit 

Hamburger Spnrkaesenprozeß. 

Am 23.ds.Mte. habe ich die Prozeßangologenheit sowohl mit Uerrn Obor­

regierungerat Weber von der Bankenaufsicht nls auch mit Herrn 

Oborregierungsro.t Ku ja t h angesprochen. Herr \Vcbor hatte erhebliche 

Bedenken, unser Schreiben o.n die Hamburgiacho Bankenaufsicht egon 

Fortführung bezw. Neuzulassung unserer ßrunburger Filialen abzusenden. 

Er wollte vielmehr versuchen, vorher cino persönliche Fühlungnahme 

mit der Hamburger Bankenaufsicht herbeizuführen. Die Herren Kujath 

und ober werden sich miteinander abstimmen. Bis wir weitere Mitteilung 

erhalten, habe ich das Schreiben zunächst zurückbehalten. 
// 

Anlage 
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Vermerk 

etr9 :Bamburger Sparkaaaenprozel. 

I n obiger Angelegenlleit habe ich am 2,3„da . llteo zun··chat mit ßerrn 

Oberreaierungsrat Weber Ton der ankenaufaicht ückaprache 1eno en, 

wegen unseres Schreibens aa die Bankonaufsicht in B burg bezU,1 0 

ortfUhrunc ben~ Neuzul asaun unsrer Zwei1atellen im BaUJ:1e burg0 
\ 

err Oberregierungsrat e b er „u.ßerte erhebliche Dedenk n , diese 

Schreiben abzusenden. Er hielt ea für o.ngebraoht , Torhor ei al pereön,.. 

liehe Pilhlungna e i t der Hamburger Dankenaufaicbt aufzune en0 A.ne 

■chlioßend habe ich die An ele enheit im Innenministerium mit Bern 

Oberregterungarat Ku ja t h angesproc n♦ Herr Oberre iorun srat 

Kujath wird sich. it Herrn Oberregi erun sr t eber ins Denebmon setzen, 

damit eine Absti ung zwischen don beiden iniste~ien geschieht, 

instweilen erden wird s Schreiben an die B4Dkenaufsioht nicht absende 0 

Ich habe alsdann Borrn Oberrogierungsrat u ja h enntni 

von den Schritten, die wir boi unseren Anw"'lten in arlsruhe 

gun der ReTision beim Bundesgerichtshof eingeleitet habenP 

gegoben 

zur Verf l 
oh wie 

vor steht der Vertreter der Spar_assonaufeicltt au:t dem StandpuoktJ 

daß dio reiasparlcasee ihre bambur,er Zweigstellen auch vor d und•-

eriohtehor vorteidi en üsso0 Sollte es zu Schwiori keiten i t dor 

amburger Sparcasse von 1827 bezüal . un erer Zweigatolle IIb .Joppe 

büttol komm n I dann e pfabl Herr Oberre iernngsrat Ku ja t h uns , 

d ß wir uns auf lle Fälle ein anderes Lok 1 für un ere Fili le ß'bg. ~ 

Poppenbüttel beschaffen aolltenD 

ad Oldeeloe,den 25. Jan 9 1956 
-4/Rr 0 
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r Leiter er 

di e 

Landeare l run Sohloewia - ol toi 
- ini■t ri de In na -

z. B . ller Oberr a runger t 

K i e 1 

ja t ' h 

----··· ........ 

Sehr geehrt r rr Oberro ierun rat t 

In der Proz ß 

in or Anl 
le enheit it den ß blll' r Spark n Ubors nd ich Ihn 

bapr 0-••~•1 b chrift ein obr i ens do eobts lte 
Prof. Dr. Uhr in , arl ruh , vo 19. 1. 56 , o ie Abschrift ein• 
von de Gumu,uten ferti t n V erka. 

Da 
euc l e 

all.1"Uc b h 

an di 
oror H 

d darf 

on utalcht bar w n o t'tl una ban. 
bur or G oh„ft toll 

it r ittoilun n o 

Mit fr undlicb 

Ihr ra bon r ,.,.., 
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Horrn 

Regierungsdirektor Ku ja t h 

YioiGterium des Innern 
Lnndesr~gierung 

K i e l 

-. /nr. 

Sehr geehrtor Herr Reaierungsdirektor Ku ja t h 

Unseren Anttag auf Neuzulassung einer Zwei stelle ~-~ 

vJ 

haben wir Ihnen inzwischen durch den S~arkassen- und Giroverband zu oleitet. 

Ich habe mich vor einiger Zeit mit meinem Kollegen , llerrn Sparko.ssen­

di:rektor Dr.Gerb ich von der Kreissparkasse Harburg unterhalten. 

Vor einigen Jahren sind Bestrebungen gowosen, wonach die lla.mlmrger Spar­

kassen der Kreisspnrkasse Ilarburg die Verwaltung der Bypothekongewinnab­

gaben entziehen wollten. Diese Angelegenheit ist inzwischen beigelegt. 

Gelegentlich einer solchen Besprechung vor etwa 1 1/2 Jahren hat llerr 

Regierungsdirektor Dr. R i eh 1 o , Hamburg, dem Leiter der Kreissparkasse 

Ilarburg noch erklärt , daß die Geschäftstätigkeit der Kreissparkasse 

Hnrburg auf llamburaor Geb;et kein Problem sei. Die Vorstöße der Hamburger 

Sparkassen aus der Zeit vor 1945- ;ind•d~~ jotzigen Leiter der Kreisspar­

kasse Harburg , der erst nach dem Kriege do.e Amt übernommen hat, nicht 

bekannt. Ich möchte aber annehmon, da..B über solche Vorgänge irgendwelcher 

Schriftwcchoel bei der Landesregierung in Unnnover vorbanden sein mW3to. 

Violleicht ist es Ihnen möglich , von dort etwas näheres in Erfnhrung 

zu bringen . 

Anläßlich der Verabschiedung von JJerrn Landrat Siegel wurde ich von Herna 

Ministerialrat Dr. Ga 1 o t t e ongcaprochon , welcher mir engte , daß die 

Angelegenheit unseres llamburgor Sparkassenprozesses in der einige Tage 

darauf folgenden Sitzung des Plammgsaussohusses angP.sp:.:-oct:en werden solle. 

- 2 -
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18.4.56 2 

Herrn Regierungsdirektor K u j a t h , lfinisteriwn des Innern, Kiel 

Kürzlich hatte ich in Karlsruhe eine Besprochung mit unseren Anw~ltcn. 

Die Rcviaionsbegründungsachrift unseres Anwalts, Prof. Dr. Möhriug, 

ll\Ase tch Ihnen in Abs'1hrift als Anlage zugehen. Die :aevisionsbegr-ändung 

des 2. Anwalts wird in einigen Wochen fertiggestellt. Er hat Fristver­

längerung beim Bundesgerichtshof erwirkt. Ich hoffe, dnß unsere Dcmühwigen 

zur ~rhaltung der Hamburger Zweigst~llen doch von Erfolg gekrönt sein 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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• Die e l t " vom 19.4.1956 

Für Grofibanken-Wiedervereinigung 
• Kabinett büligt den entsprechenden Gesetzentwurf \ 

V• un.-eia Korreepond•nl,Ml sammPnfauung der Bankunternehmungen 

• 

vorgenommen werden kann, \1111 auf diese 
Ve. Bonn, 18, April Weise eine Wiedervereinigung der_ Ban· 

Du Bundesltabinett billlgte den Ent• lten in w1rtsdtaftlidl sinnvoller Weise_ zu 
,,. urf elnn Guetzu uber die ~uOtebung ermöglichen, Es 1st auch die Mö~hdl· 
der ~pchr"'fun~ du N1ederlauungs· kelt vorgesehen, daß Nadlfolgemst1tut• 
hrrei s vo:t re1tin1t1tuten. Durch alli· rechthdl selbständig bleiben. 

1erte Militärgesetze und Verordnungen 
war den Banken In Westdeutsdlland, die 
du k.unfn•llqe Kred1tge1chift b~trieben. 
die ~nterhallun von Nlederlassun en 
außer a er renien me1 an es 
iiiileriagt worden. Von diesen Anord· 
nunq • wurden m 1r1t"r Llnl• die Groß• 

niten betroffen. Wie ein Rr.g1t•rungs· 
8predlPr In Bonn erk.llirte, sieht die 
Bundesreg1eruni:1...Mi!!!L.:~otwendigkeit, in 
der BundesrepublTkPTiiuloeo Kred1t insti· 

1 
tut n eine Em1dlriinltun9 d@r Nieder· 
laH\IOgsfre1hctt auizut>doreh? durch ,he 

1 sie in ihrer LPLStungskraf und 1m inter· 

•

1 onalen i 
•rden, zurndl in anderen europät\chen 

Lindern derart1qe Niedcrlauungsbe· 
i;hrdnkut19en 01dll bestehen. 

. puren dlP Im Guetttntwurf vorgft••hPne 
l•d~rhrslrllung der :<1P-lerl111unq,f1rlhe1t 

/soll dlll W~ tüt A.!\ W~erv11Te..ln'41nci der 
Grollbank~n fr„i 11emacht -werden. Nam An• 
,1cht d~r B11n-!PST<'-.ln11n<1 wird eine 11ber• 
mall•si• w1rtsmaf•l1<tiP !-hchtatellu1111 der ein• 
nlnrn Ru,krn duirn Pirr ,oldte Wi„drr• 
Terrin,Q·lll!I n1dlt he<i1tindet Die drr Groll· 
bad.cn haben ,mm.-r m •diarlem Wfllbe.,.,Prb 
,oY:ohl unlprcinonarr al• audl mit d,n uroRen 
Rrg onalbanken ww1e mit der Vlelnhl der 
ubr,q n l\1ed1t1n,Ul11te gestanden. 

D e Vorsch•lften des Geset;i:es von 1952, 
welrhe die Grundlagl' der vollzogenen 
,'\usgrundung der Nacnfolqe1nstitute gc· 
b1lrlet und deren Rechtsnachfolge ge• 
regelt haben, sollen nach dem Reg1crun<1~ 
cntwurf a,,.1frech1erha!ten bleibe11, we: 
sie auch nach i111Pr \V1edervere1mg•m,1 
•h•e Sede\1l11nq bthalten. Dies gilt ,n~b<' 
innclere hir den Glaub1gcrschulz. Schheß· 
11lh !tel\\ der El\twurl ver,chicdene For• 

, men zur Ausw&hl, in denen die Zu• 
\ 
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1 d ts . b ie lnnemd i tri 

in i l in 

1o H rr ••Direkt r 
2 Herr erre i run ar t 

30 rr 

i.. er 
i yn i i 

ic t 
' 

j a t 

• 
1 

de r5rt rt. inri• eit 

t 11• der 

w lcher il eno n h b 

Ton der S kuee ut■icht• 

e ~ TOD äer anke a feiokt i■ 
irt■ch ftami iat riWI, 

• r, 
lei-t r. 

ie erteil G ne 

e1 sp k • 

i zur 

ia Ull 

. . 

en werde ka ., u ,Argulllente ta 

!'fUlet ert rftn cl II ericht■h f aufzuvorf r berreai 

t • b r artr t i An ic t, oll 

01" rat li r i ht in einer chrlft 4 

.u. tne tie a • tst 

rzi lt•• önn • abo 

ie G ebai 11 oh T der 

dee;erichta ot no al• • rz trqe . Ein 
at.fiok, d • di• B nk a1lfsioht dem Inne i• e1·i 

r itet ha e, wird a in Abso rift 11111eh n. ie■ 

aua Proze B T nrenden ö lioh is k 

liehen Verban lan in arl•ruhe i G o ic g 

d iellen 11 

riohtabof 

D UD8 

d , die Gr cle, 

r • e ellt ■elea, 

taprechendea Sohrift­
. VorJ re ter• 

Gedank n ■eien durc 

ber l der d• 

.- ill•t dt erwähnt 

w rden. Di rren d L deare1ierun1 w ren r Auffu•un~i• anz n 

Pr z .fh• rf ren mil i er i drauf d • ehlen der reoh(en oraTo 

■chriften hin awieae w rd n , welc d n ertr lti maoben. In••~ 
aond re ae weit ehr noch die f hl nde aet■ichtabthördliohe G nehal g 

fiir den Vertrag Tom 30.12.19~, h rausaeat llt und unt raa ert werde • 
wur e empfohlen, in• tapr chende• echt■ t chte ine naahaften 

V rwaltunc•iurieten einllllholen und eln aolo •• de Gerio t ei zureichen 
err O erreaierunaarat e b er reite an, wir •ollten UWI ein al ■it 

errn Dr. r 6 1 , ad ila , in Ver ind aet•en. rr Dr. PrU 1 

war ei a1 Ko-entator de. D err Oberr ierun1■r t Weer 11 ubt„ d 8 
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Abschrift 

Der Minister 
für Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein 

Bankaufsicht 
IV/24 

- An die 
. 

Freie .und Iianeeatadt Hamburg 
Behörde fUr Wirtschaft und Vorkehr 
Allgemeine Abteilu.n 
Bankenaufsicht 

Ha m b ur ß 36 
Gr . BleioJen 23- 27 

Kiel, den 18. August 56 

Betr: r oi os ar ss Stormarn 
Antrag auf Erlaubnis ztir Errichtung einer Haupt­
zweigotelle in' Hambttrg- Billstedt 

~ezu51 Ihr Schreiben vom 16. 6. 1956 - A 400_70; . 195- 2/40-

Zu den von Ihnen in Ihrem Bezu3ssohreiben au.fgeworfenen 
Fragen nehme ich wie ol t Stellung: 

. 
1. ) Es 1st z1.1treffend, dass natürlicher und reg „lmäsaiger 

• Geschäft bezirk einer- öffentlich-rechtlichen Sparkasse 
das Gebiet des Ge 1ährtrttgera ist. (Vergl.Das prcuasische 
Sparkassenrecht von Perdelwitz- Fabrioius- Kloiner 1937 
s. 169) . Darüber hinaus sieht jedoch die Preussioche Muster­
satzun für Sparkassen von 1932/34 ei~ne Ausdehnung der 
Ge chäftstäti keit auf' anerenzende Gemoinden oder Amts­
gerichtsbezirke vor , insbesondere dann, wenn die politi­
sohen Grenzen mit den w~rtschaftlichen Grenzen nicht 
übereinsti men oder sonst ein Festhalten an dem bisheri-
gen Geschäftsgebiet zu Unzutr"gliobkeiten für die Sparer 
und die örtliche 1irtschaft t· hron ·1tlrde. Hierbei ist 
insbesondere dafür ~or e zu tragen , dass die örtliche 
Verbundenheit zi iaohen parkaeee und Kundschaft , die eine 
de wichtigst Grundgedanken im .HM,,J~~ a arkaenen­
weeens darstellt , gew"'brl ciotet bleibt. (Vergl. Pordclwitz­
Fabriciue- Kleiner a . a . o. Seite 169) . 

Daas diese Verbundenheit zischen der obigen Sparkasse 
und ihDer Iiambur r Kundocbnft , insbesondere auoh im 
Raume von Billstedt , nach ·ie vor vorhanden iot , ergibt 
sich aus den Aus "lhr U11Jim des Antrages vom 10. 4. 1956 , 
und zwar insbesondere da:rauo, daoc bei uChliesaun, der 
Hauptzweig~telle Billutodt dor Kreissparkasoe Stormarn 
die über liegende ellrhoi t der dort· g·"'n Kunden ihrer a l ten 
Sp rkns~e tr u geblieben ist . Das Vorliegen eines ört­
lichen Bedür nis es dtirftedaher ange~iohts der für eich 
sprechenden Zahlen ea vorerw i.hnten Antr·16 es der Kreis­
sparkaaoe nicht abzusprechen oein. Auoserdem gehört die 
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Freie und Hansestadt Hamburg selbst zu den Kunäen der 
Xreissp rkasa~, die neben den bei der Ei e eindung der 
fr'her s tormarntrohen Gemeinden nach dom Gros -Uambu.rg­
Gesetz in das Gebiet der Freien und Hansestadt Hacburg 
best eh nden ohuldsoheinverpflichtungen in Höhe von nun­
mehr D:~ 96.000,-, die von der Fr ien und Hansestadt Hamburg 
übernommen urden, bei der Kreissparkasse Stormarn im 
Februar 1951 ein Kommunaldarlehen voni'.1200.000,- zwn 
Ankauf des früheren St ormarnhauses 1n Hamburg- andsbek 
auf enommcn hat, das het1te noch in Höhe von !' 181.000,­
besteht. Auch hieraus ergibt sich m.E. eindeutig die 
enge wirtsohaftliohe Verflechtung der Antragatellerin 
mit Hamburg. 

Die aatzungsrechtlichen Voraussetzungen f ilr die Errich­
tun von Z,eigstellen d r ~ i ~ ~ rkas e Stormarn ausser­
halb des B(1reiohs ihres vf: ""Verbandes sind eindeutig 
g geben. § 25 Abu. 1 der S zun der Kreisspa rkasse 
Stormar n lat1tet: • "Darleb.eu kthmen gegen Bestell una von Hypotheken oder 
Grundsfrhulden .auf Gr und tücke> die im Be~irk dea Krei. 
aes St ormarn oder in den angrenzenden Amtsgeriobtsbe­
zirken belegen sind, nach !Jaaagabe der von der obersten 
Aufs ichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrunds„tze ge­
währt erden. " 

. . 
Eine ähnliche Besti i1mung ist in§ 27 Abs. 6 der Satzung 

• enthalten: 

"Die in dieoem Paragra ,hon bezeichneten Darlehen und 
Kredite dürfen nur an solche Pers onen ge ährt werden, 
die im Bezirk des Kreises Stormarn oder in den angren­

. zenden Amtsgericht1;.1bezirken ihren Wohnsitz haben. 11 

Hieraus nrgibt sioh ein~eu.tig• daso der Geschä.f tsbere9n 
der Antragstellerin sich ausaer auf den Kreio Stormar:g. 

. auch auf die an renaenden Amtaierichtabezirke er treo•• 

Der Antra ist somit auch satzun amässi zuläusig. 

Im Auftrage& 
gez. Dr. Hahn 

• • 

• • 

ffl 
INNEN MINISTERIUM 

DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Regierungsdirektor Kujath 

Herrn 

~ KIEL, den ... 
1 8..•. Ju.ni _1_9_5? 

Landesbaus, Düstcrnbrooker Weg 70.90 
Telefon 40891 / _/(/ 
Fernschreiber 029823 /4 1 1 y _ 

Sparkassendirektor Sander 

B a d 0 1 d e s l o e 

Kreissparkasse 

Sehr geehrter Herr Sander! 

Unter Bezugnahme auf unsere kürzliche Besprechung übersende 

ich Ihnen in der Anlage zwei Abschriften der Stellungnahme 
des Herrn Ministers für ~irtschaft und Verkehr - Bankaufsicht -
zum Regionalitätsprinzip . 

Mit erbindlichen Grüssen 
Ihr 

~~ 

• • 
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Bheiniaobe Girosontrale und Pro•lnzialbuk 
Pl'oa•e'borloh't 

155/1 Koino BedUrtniaprjjtung bei Banken-Zulua!NI 

12.1.1958 

D•r r•t• Senat dea Bundesvorw ltunpaerichta hat in nel Verfahren 

den Laadeare1i runcon da• n oht abaeaproohen, die Neusul ••una von 
Kreditinatltuten Ton dor PrUtuna dea wi~tachnftllohon DodUrtnl•••• 

_ abhängig su aachon. Die La~deereaierungon hAtten in beid•n Pillen 
als Grund für die Ablohnun& anaeu•btn, die i.Ulruns ailaae 1eachUtat 
werden. a sei Auf abo doa Sta&tee , dio lihruna TOr FunktionastUJ'UD1en 
i■ Zahlunga- und Krodltverkabr au bffahron. Bei lnem achanun1alo■en 
Konkurr•~akupf ••i der Zu on'bruoh in einer leiatuno■■ol1waoher 

KI au befürchten. Ein Vortrnuenakriae der öttentliobkoit tsu den 

KI wäre dto nan;allu.tlaa rola•• 

Daa BundeeTerwaltw1gaaerioht boaelchnot in aoinea Urt il (Akten• icbtn 
I C 205/5, und tn/5) dio Nioderluaun3abeaobrUnkun1 ala Vorletaung 
der in dar Verfu•una aovilhrloiatoton DoNatafroiheit. Dio Sichorboit 
d r li.bruna bba• niobt von der A1ur:abl cl•r K! ob; •1• lriiaa clurob 
die Geldpolitik der otenbank aowlihrloistot sein. l• Ubri1en entatohe 
d r Zua onhruch oinoa Krodltinatitut.a und die daait verbundene 
Kottenroaktion bei don Kundon nicht durch di Zula••wia noa r lnatituto. 
sond n duroh ~lno falQohe Kreditpolitik da eins lcen Institute • . 
Dioaer Gefahr kann• ab r durch die S~Aateaufaioht begopet worden. 

hanlcf. All • Ztg. 158/9 • • 12. 7. 58 
Industriokurior 105/2 • • 12. 7. 58 
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aaa der Zeitacbrift •Frankfurtor Alla• eine Zeitun1~ T. 12. 7. 1958 

Koine BedUrtniaprUfuna bei Bankon 

II• Berlin, 11. Juli ( igener Borioht) . 

Der Erato Sunut doa Bundoavenaltwi s;eriohte hat in no1 Verfahren 
den Lo.ndoareai run eu daa Recht ab eaprooben, die Nouaulaa•un1 von 
Banken von der Prütuna doe •irteohoftlicbon lJodürtni"eoa 4bbängia n 
machen. In b•idon Fillon bßtton dio Rngierunuen von Dadon- Urtt b ra 
und Rboinland- Pfal• dio Brriclriun; Ton Zwo.lgetellea berei ta beotehender 
Bankinatitute untor. limroie out dio Vorfasauna untaraagt, die keine 
unb ironate Goworba ~oibelt 1aronti re . Dor Schutz dor runa yerlan e 
dto Beachriulkuna de• Kreditvolumona und dio AueaobaltUD der Gefahr, 
doß ltr d1tinqtitu~o durch vor■chärtton KonkUJ'renakaapt aua enbr'chen 
und du V rt~auen dor Kundschaft boelnträohtlaten. Dae .Bu.ndeeYorwaltun1•-
1ertoht b~• lchnoto in aetn n Urtoil~n (Aktonzolobou 1 C 205/55 und 
177/,4) dio Niedorln eunpboaohrlinlrang als~ rlotzwa 4er in dor Ver­
taoeung iO "hrloist t n Borufafr ihott. Dlo Siohorholt d•r iihrung bims• 
niobt Yon dor Anzahl dur ß~nk n ab; aie miisso duroh die Geldpolitik 
•er otonbank gewlihrleia~et eoin. Die Auaaohaltun unaeriUsor Inetituto 
aal ■Usliob durch !lngriffo d r Staotaftufaioht. Die Woi oruna, neue 
Teilsabluns•banken eaon de• nna bllohon tlborh~uanoblllena d•r Ratonkiute 
auculaaeon, ael schon deabalb lllueoriach, weil leiobtainniae Krodit­
kund D auoh bei den bo•t•hcndon Iuetituten zum Ziele 1elan1on kBnn•n• 



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 

..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C 

s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

• • 

• • 

A b • c h r t I t 

Keine Bodürfnlapl"iifun& bei Bnnk n- Zulu1un1 

l3undoeverwaltun«•a•~iobt &ab Kl t• von Danken atatt 

x n rl1n. 11 . 7. - Die Erricbtuna oinor Dnnk art nloht von oinor DedUrt­
ni•p~«tuna abb" ata •eln. »l••• Prüfwaa nr oiner Zul•••un1 naob de 
Kredltweaongesota rde •om Eraton Senat den BundesveNaltuna•1 riohtee 
fUr unaul aal e~ lirt. Ra klaa'ton dio Krei epar-kn-s•• in Reutlinge und 
eino Kundenkredi bank ftU9 annbei • donon jpelle d1• r iobtunc einer 
Zwei et llo wegen eblens eine• &ll"e einen wirtachattlioben Bedilrfni••e• 
ver gt worden war. 

In b Iden Pällon WUl'de als Grund tur die Ablohnun1 ongeaeben, die lihruna 
aUeao ao•ohUt t werdon, ino tlbor■atauna dioa8r Dranohe ftihro zu einer 
un•nao111eas non Awn,oi tuna doa Kro,U tvolwaana . Ea aoi Auf ao.ba de• St atae , 
die lihrana vor Funktion•atUNnaen im ¾ahlunaa- und Kreditverkehr •u be­
wabrou. Oei oina ach~nun1oloson ttobkurrenskuapt • t d r Zusa enbruch 
eios~lner loiatunga■cln, eher Banken zu botUrcbteo. Eino Vortrauenekrtae 
der Oftontliohkelt au den Bn~en wäre aio swo.ngslHutigo olge. 
Das unde••arwaltungeaoricht ab boidan Kla on statt und orkl rt in 
seinem Grundoataurtell , dio iihrung aei tataächliab inea der G oinaoba1ta­
Jijto.-1 die a 1cl1Utat werd :n mWJten. Bitto u.nansc essen Vorgabe von Kr it n 
und eine übertriebene Geldaoh6pfun& kßnnt•n au oinor Verachloobtorung 
dor Kautkraft tUbran . Dieeo Gefahr laaae aioJ1 abor nicht durch eine Bo­
■chrilnkona der Kr ditit titute eind $On. Dor Sta t .U ao ihr viel hr 
alt den noraalen Mlt~oln der Geldpolitik - etwa der Diakontpolittk • 
boaepon. Auch der Zua enbro.oh einer Dank und die damit verbundene 
Kettoareaktton boi den Kundon on stohe nicht durob dto Zulassung n uor 
Inetitute, eondem durch oino talaoho Kreditpolitik dar etnaelnon Bank. 
Auob dto•• Gefahr könne lm 01• dor St ataaufalcht inaoaobrllnkt werden. 
Daa Araum nt1 nun rerde nn jodor llol< •tno Bllllk auf■aahen , a 1 ein theore­
tiache• Scbreokae•pen•t• Ein Bankier aoi •ohlioßlioh Geaohifta ann und 
werde die Praa• der Rentabilität Torhor rUndlioh prtifon. 
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Aus : DIE WELT 
Ausgabe Sonnabend , den 12.7.1958 

-----------------------------~ 

Zwei neue Abteilungsleiter 
Bankdircktqr Kuntz!), der Leiter der 

.AbteilungBank~tEsicht !n der Behorde 
für Wirtschaft und V~rkehr, tritt zum 
I. August in den Dienst der Bundesbank 
zurück. Zu seinem Nachfolger hat die 
Behörde im Einvernehmen mit der Lan­
deszentralbank in Hamburg Bankdirek­
tor Ma,r uardt besUl)Jt, 

Zum Leiter des Amtes füi-Wir1.scha(ts­
ordnung in der Behörde für Wirtschaft 
und Verkehr ist mit Wirkung vom 1. Juni 
Oberregierungsrat Dr. Schattschne1der 
bestellt worden. 
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Aus: DIE WELT 

Ausgabe Sonnabend, den 12 . Juli 1958 

__ ....,,K,...e,...1-ileßesch;änk~;1g­
Nachrichtendienst der WELT 

Berlin, 11. Juli 
Die Errichtung einer neuen Bank 

oder Bankfiliale darf seitens der 
Bankaufsicht nicht von einer Bedürf­
nisprüfung abhängig gemacht werden. 
Der Erste Senat des Bundesverwal­
tungsgerichts erklärte in _einem Grun?­
satzurteil eine entsprechende Vorschrift 
des Kreditwesengesetzes für nichtig, da 

l sie gegen das Grundrecht der freien 
Berufswahl verstoße. (Az. BVerwG Ic, 
205155 u . 177 /54.) 

.. 
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